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EINE AUTONOME SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG EINER AUFZUGELEKTRONIKEINHEIT

(57) Eswird eine intelligenteAufzugelektronikeinheit
(1) vorgeschlagen mit einem Zentralprozessor (4), der
sowohl eine zeitkritische Motorsteuerungssignale (42)
umfassendeMotorsteuerung (37) implementiert alsauch
Grundfunktionen des Aufzugbetriebs ausführt, wie bei-
spielsweise das Reagieren auf externe Rufe, das Vor-
geben einer Fahrkurve oder dasAuswerten einer Sicher-
heitsschaltung (23) derjenigen Aufzuganlage (28), in
welcher die Aufzugelektronikeinheit (1) zum Steuern ei-
nes Aufzugmotors (3) eingesetzt wird. Die Aufzugelekt-
ronikeinheit (1) umfasst dabei auch die für den Betrieb

des Aufzugmotors (3) notwendige Leistungsendstufe (2)
und kann darüber hinaus einen oder mehrere Zusatz-
prozessoren (5) umfassen, mit denen die Funktionalität
der Aufzugelektronikeinheit (1) modular erweitert wer-
den kann. Mit dieser Architektur ist es insbesondere
möglich, Software-updates des Zentralprozessors (4)
und/oder eines Zusatzprozessors (5) sicher durchzufüh-
ren, eine nachgelagerte Sicherheitsüberprüfung eines
solchen Softwareupdates durchzuführen oder etwa
den Betrieb der Aufzuganlage (28) mit Hilfe des Zentral-
prozessors (4) autonom zu optimieren
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufzugelektronikein-
heit, die dazu vorgesehen und dazu eingerichtet ist,
einen Aufzugbetrieb, also einen Fahrbetrieb einer Auf-
zuganlage, zu steuern. DieAufzugelektronikeinheit kann
hierzu folgende Komponenten umfassen, die bevorzugt
in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind:
einen Leistungsendstufe, die einen Aufzugmotor der
Aufzuganlage mit einer (insbesondere dreiphasigen)
Ausgangswechselspannung versorgen kann; und (we-
nigsten) einen Prozessor. Daneben betrifft die Erfindung
auch eine Aufzuganlage, die eine solche Aufzugselekt-
ronikeinheit umfasst.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
sicheren Aktualisieren einer solchen Aufzugelektronik-
einheit und/oder einer Aufzuganlage sowie ein weiteres
Verfahren zur nachgelagerten und autonomen Sicher-
heitsüberprüfung einer Aufzugelektronikeinheit und/o-
der einer Aufzuganlage, wobei nachgelagert hier so ver-
standen werden kann, dass die Sicherheitsüberprüfung
nach Ausführen eines Softwareupdates durch die Auf-
zugelektronikeinheit autonom ausgeführt wird.
[0003] Frequenzumrichter mit Leistungsendstufen
zum Betrieb von Aufzugmotoren mit oder ohne Getriebe
sind in Aufzuganlagen seit langem im Einsatz und wer-
den oftmals in einer 1-Prozessor-Lösung implementiert,
also mit einem Prozessor, der komplexe digitale Steuer-
ungsbefehle entgegen nehmen kann und in entspre-
chende, insbesondere analoge, Ansteuerungssignale
zum Ansteuern der Leistungsendstufe übersetzen kann.
Dabei sind einige erhältliche Frequenzumrichter in eini-
gen Schnittstellen aber auch in Ihrer jeweiligen Baufor-
men auf den Einsatz in einer Aufzuganlage speziell an-
gepasst.
[0004] Üblicherweisewerden aber Steuerungsfunktio-
nen des Aufzugs von mehreren getrennten Elektroniken
implementiert bzw. von diesen gelöst. Aufgaben einer
solchen Steuerungselektronik oder elektronischen Auf-
zugsteuervorrichtung, die oftmals separat vomFrequen-
zumrichter ausgestaltet wird, können z.B. sein: die Ab-
frage eines Sicherheitskreises, das Erkennen einer Tür-
zone, die Auswertung von Innen‑ und Außenrufen, die
Ermittlung der Kabinenposition, die Reaktion auf Steuer-
kommandos vom Kabinendach aus oder aus der Grube
oder ausderRückholsteuerung, ebensowie dasSteuern
von Sonderbetriebsarten wie zum Beispiel eines Feuer-
wehraufzugs. Hinzu kommen in den letzten Jahren: die
Kommunikation mit einer Fernsteuerung bzw. Fernüber-
wachung oder einer Hauszentrale oder beispielsweise
der Betrieb mit einer Clouddatenbank.
[0005] EinProblembei diesenvorbekanntenAnsätzen
besteht darin, dass Sicherheitsfunktionen des Aufzugs,
zeitkritische Operationen der Motorregelung und Funk-
tionen der Cybersecurity (also Funktionen, die die Si-
cherheit der AufzuganlagegegenüberAngriffen ausdem
Netz betreffen) auf ganz unterschiedliche Elektroniken
verteilt werden. In der Folge erhöht sich die Komplexität

solcher Aufzuganlagen immer mehr und damit steigt der
Aufwand in der Montage, Wartung und für die immer
wieder notwendigwerdendeAktualisierungdesGesamt-
systems durch Softwareupdates, etwa um neue Funk-
tionen bereitzustellen oder bestehende Funktionen an-
zupassen.
[0006] Mittlerweile sind auch bereits Kombinationen
aus einer elektronischen Aufzugssteuervorrichtung
und einem Motor-Frequenzumrichter bekannt, die als
eine bauliche Einheit zusammengefasst sind. Solche
vorbekanntenAufzugelektronikeinheiten sind abermeist
umgeben von zahlreichenZusatzgeräten. Entsprechend
sind daher die Montage und der Aufwand für einen
sicheren, gegebenenfalls aus der Ferne fern überwach-
ten, Betrieb der jeweiligen Aufzuganlage weiterhin sehr
hoch.
[0007] Von diesem Hintergrund ausgehend, hat es
sich die Erfindung zur Aufgabe gemacht, eine elektro-
nische Aufzugsteuervorrichtung bereitzustellen, die als
eine kompakte Aufzugelektronikeinheit ausgestaltet
werden kann, deren Komponenten in einem gemeinsa-
men Gehäuse untergebracht werden können, und die
dazu beiträgt, die vorgenannten Nachteile zu überwin-
den.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Aufzugelekt-
ronikeinheit gemäß Anspruch 1 vorgeschlagen. Insbe-
sondere wird somit zur Lösung der Aufgabe bei einer
Aufzugelektronikeinheit der eingangs genanntenArt vor-
geschlagen,dassderProzessoralseinZentralprozessor
ausgestaltet und folglich dazu eingerichtet ist, im Rah-
men einerMotorsteuerung die Leistungsendstufemittels
Motorsteuerungssignalen direkt anzusteuern. Dadurch
kann der Zentralprozessor, vermittelt über die Leistungs-
endstufe, den Aufzugmotor steuern und regeln. Damit
wird der Zentralprozessor insbesondere in die Lage ver-
setzt, den Aufzugbetrieb vorgeben zu können. Ferner ist
der Zentralprozessor dazu ausgestaltet und hierfür ein-
gerichtet, Grundfunktionen des Aufzugsbetriebs auszu-
führen, nämlich das Reagieren auf externe, insbesonde-
re digitale, Rufe von externen Sendern durch Erzeugen
und Ausgeben der entsprechenden Motorsteuerungs-
signale anhand einer jeweiligen Fahrkurve für den Auf-
zugbetrieb.
[0009] Durch das Ausgeben der Motorsteuerungssig-
nale kann der Zentralprozessor die Leistungsendstufe
direkt ansteuern und so insbesondere eine Aufzugkabi-
ne der Aufzuganlage an eine bestimmte Aufzughalte-
stelle (= Halteposition der Aufzugkabine) verfahren, also
eine solche Aufzughaltestelle gezielt mit der Aufzugka-
bine anfahren (die Aufzughaltestelle entspricht dabei
dem externen Ruf, auf den der Zentralprozessor rea-
giert).
[0010] Unter einer Fahrkurve kann ein zeitliches Profil
der Geschwindigkeit der Aufzugkabine verstanden wer-
den, wobei das Profil den Verlauf/die zeitliche Änderung
der Geschwindigkeit der Aufzugkabine angibt. Ein sol-
ches Profil kann Beschleunigungs‑ und Verzögerungs-
rampen aber auch Bereiche, in denen eine konstante
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Verfahrgeschwindigkeit erzielt wird, umfassen, oder bei-
spielsweiseBereiche sehr geringer Verfahrgeschwindig-
keit, etwabeimKorrigierenderKabinenposition amEnde
eines Abbremsvorgangs, also kurz vor Erreichen einer
finalen Halteposition. Der Zentralprozessor kann dabei
die Fahrkurve abschnittsweise errechnen (also bei-
spielsweise nur jeweilige Stützpunkte der Fahrkurve
peu ä peu vorgeben) und beispielsweise jeweils in regel-
mäßigen Zeitabständen von 5 ms entsprechende aktua-
lisierteMotorsteuerungssignale aus der Fahrkurve ablei-
ten. Die tatsächliche von der Aufzugkabine abgefahrene
Fahrkurve kann hierbei auch sensorisch erfasst und vom
Zentralprozessor dokumentiert werden, beispielsweise
in Form von automatisch erstellten Log-Dateien. Die
Fahrkurve kann beispielsweise auch bestimmte Bedin-
gungen an Endpunkten der Aufzugsfahrt berücksichti-
gen, etwa am oberen Ende einen verkürzten Schacht-
kopf oder am unteren Ende das Aufsetzen einer Klapp-
schürze. Alle solche Punkte können von dem Zentral-
prozessor beim Vorgeben der Fahrkurve berücksichtigt
werden, um ein geeignetes Geschwindigkeitsprofil vor-
zugeben.
[0011] Bei bisherigen Lösungen ist es hingegen so,
dass eine externe Aufzugsteuerung die Fahrkurve vor-
gibt und typischerweise in regelmäßigen Zeitabständen
einen digitalen Steuerbefehl erzeugt, der an einen Fre-
quenzumrichter übertragen wird, z.B. mittels einer CA-
Nopen-Kommunikation. In den Zwischenzeiten steuert
der Frequenzumrichter aber oftmals denMotor selbst an.
DerFrequenzumrichter hat dazueineneigenenProzess-
or/eine eigene Intelligenz, die aus den digitalen Ein-
gangsbefehlenentsprechendeAnsteuersignale zumAn-
steuern der Leistungsendstufe des Frequenzumrichters
erzeugt und damit gegebenenfalls auch zeitliche Lücken
auffüllt.
[0012] Im Unterschied zu vorbekannten Ansätzen, bei
deneneinProzessor komplexeSteuerungsbefehle, etwa
die Vorgabe einer Frequenz und Höhe der Ausgangs-
wechselspannung (die die Leistungsendstufe an den
Aufzugmotor ausgeben soll), an eine zweite Instanz
(etwa einen separaten Prozessor eines Frequenzum-
richters) weitergibt, wobei dann erst die zweite Instanz
diese Befehle in entsprechende Steuerungssignale
übersetzt, mit der die Leistungsendstufe direkt ange-
steuert werden kann, schlägt die Erfindung somit vor,
dass der Zentralprozessor direkt geeignete Steuerungs-
signale, etwa ein Analogsignal oder ein Pulsweitenmo-
dulation(PWM)‑Signal, generiert und an die Leistungs-
endstufe ausgibt, und zwar vorzugsweise ohne jegliche
Zwischeninstanz. Die Leistungsendstufe verfügt somit
bevorzugt selbst über keine Intelligenz; sie kann aber
beispielsweise eine Hardwareschaltung umfassen, die
ein vom Zentralprozessor übersandtes Analogsignal
oder ein PWM-Signal entsprechend in ein analoges An-
steuersignal zum Ansteuern der einzelnen Transistoren/
Leistungsschalter einer Inverterschaltung der Leistungs-
endstufe umsetzt.
[0013] DieMotorsteuerungssignale können somit vom

Zentralprozessor als analoge Signale und/oder in Form
wenigstens eines PWM-Signals ausgegeben werden.
Mittels solcher Motorsteuerungssignale kann der Zent-
ralprozessor somit einzelne Leistungsschalter der Leis-
tungsendstufe (entweder direkt oder indirekt, zum Bei-
spiel vermittelt über die erwähnte Hardwareschaltung)
ansteuern. Dadurch kann der Zentralprozessor die Aus-
gangswechselspannung entsprechend so anpassen,
dasseine gewünschteDrehzahl und/oder ein gewünsch-
tes Drehmoment des Aufzugmotors resultiert.
[0014] Mit anderenWorten kann der Zentralprozessor
somit zusammen mit der Leistungsendstufe einen Fre-
quenzumrichter realisieren.
[0015] Zum Zweck des Ausführens des Aufzugbet-
riebs kann der Zentralprozessor ferner bevorzugt dazu
eingerichtet sein, die jeweilige Fahrkurve (selbst) vorzu-
geben, und zwar unter Berücksichtigung eines (jeweili-
gen) empfangenen externen Rufs und der Auswertung
von wenigstens einer Information hinsichtlich einer ak-
tuellenPosition einerAufzugkabinederAufzuganlage. In
diesem Fall erzeugt der Zentralprozessor die notwen-
digen Motorsteuerungssignale also anhand der von ihm
ermittelten Fahrkurve selbsttätig.
[0016] Eine Information, die einenRückschluss auf die
aktuelle Kabinenposition zulässt, kann der Zentralpro-
zessor beispielsweise selbst abfragen, etwa durch direk-
tes oder indirektes Auslesen eines Sensors der Aufzug-
anlage. Es kann sich hierbei also insbesondere um eine
sicher ermittelte Information hinsichtlich der aktuellen
Position der Aufzugkabine innerhalb des Aufzug-
schachts handeln.
[0017] DerZentralprozessor kanndie Informationaber
beispielsweise auch von einer Instanz der Aufzuganlage
beziehen, die ein virtuelles Abbild der Aufzuganlage fort-
laufend erstellt und aktualisiert. Eine solche Instanz kann
insbesondere in Form eines sogenannten Schachtko-
piersystems realisiert sein. Ein solches virtuelles Abbild/
Schachtkopiersystem kann auf Basis von Sensoren,
insbesondere magnetischen Sensoren im Schacht, un-
d/oder relativen Gebersystemen und/oder einem Abso-
lutwertgebersystem der Aufzuganlage implementiert
sein. In diesem Fall wird die Information hinsichtlich
der aktuellen Position der Aufzugkabine mehr einer
Schätzung der aktuellen Kabinenposition entsprechen.
[0018] Insbesondere kann der Zentralprozessor, um
die Information hinsichtlich der aktuellen Kabinenposi-
tion zu beziehen, wenigstens eine Sicherheitsschaltung
der Aufzuganlage auswerten. Denn eine solche Sicher-
heitsschaltung kann eine relevante "sicherheitsgerichte-
te Information" hinsichtlich der Kabinenposition liefern.
Die Sicherheitsschaltung kann dabei ein Glied einer
komplexen Sicherheitskette sein, die einen sicheren Be-
trieb der Aufzuganlage gewährleistet. Hierbei kann der
Aufzugsbetrieb so ausgestaltet sein, dass ein Verfahren
der Aufzugkabine nur möglich ist, wenn sich die Sicher-
heitskette imGanzen in einem für den Fahrbetrieb zuläs-
sigen Zustand befindet. Entsprechend kann der Zentral-
prozessor dazu eingerichtet sein, einen momentanen
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Zustand der Sicherheitskette abzufragen, um diesen Zu-
stand beim Vorgeben der Fahrkurve zu berücksichtigen.
[0019] Die erwähnte Sicherheitskette der Aufzugana-
lage kann zum Beispiel als eine serielle Schaltung von
mehreren Sicherheitsgliedern ("Tür geschlossen?",
"Seile straff?", "Geschwindigkeit i.O.?", etc.) realisiert
sein. Jedes Glied (welches mit einer jeweiligen Sicher-
heitsschaltung realisiert sein kann) muss dabei einen
bestimmten Zustand aufweisen, damit die Sicherheits-
kette insgesamt in dem zulässigen Zustand ist, in wel-
chem ein sicheres Verfahren der Aufzugkabine mög-
lich/freigegeben ist. Eine solche Sicherheitskette kann
beispielsweise das korrekte Schließen und Öffnen der
Türen der Fahrzeugkabine überwachen undnur in siche-
ren Zuständen der Fahrzeugkabine einÖffnen der Türen
freigeben. Zudem kann die Sicherheitskette so ausge-
staltet sein, dass eine Unterbrechung der Sicherheits-
kette den Fahrbetrieb der Aufzuganlage still legt. Die
Sicherheitskette ist dem Zentralprozessor also bevor-
zugt übergeordnet, d.h. der Zentralprozessor kann den
Aufzugbetrieb nur ausführen, solange die Sicherheits-
kette nicht unterbrochen ist.
[0020] Der Zentralprozessor kann aber beispielsweise
auch dazu eingerichtet sein, ein bestimmtes Glied der
Sicherheitskette zu überbrücken, wenn bestimmte
Randbedingungen erfüllt sind. Soll der Aufzug beispiels-
weise eine Halteposition mit "früh öffnenden Türen" an-
fahren, so kann der Zentralprozessor das Einfahren der
Aufzugkabine in eine Türzone detektieren, zum Beispiel
durch Auslesen von Zonenmagneten, die in der Türzone
im Aufzugschacht angeordnet sind. Detektiert der Zent-
ralprozessor ein Einfahren der Aufzugkabine in eine
(vordefinierte) Türzone, so kann der Zentralprozessor
ein Glied der Sicherheitskette (z.B. "Tür geschlossen")
gezielt überbrücken (sog. "Türüberbrückung") und so ein
Öffnen der Türen ermöglichen, noch bevor die Aufzug-
kabine die endgültige Halteposition erreicht hat (= "Frü-
hes Türöffnen"). Der Zentralprozessor kann also dazu
eingerichtet sein, in Abhängigkeit von wenigstens einem
empfangenen Sensorsignal (etwa: "Aufzugkabine inner-
halb Türzone") steuernd auf eine/die Sicherheitskette
der Aufzuganlage einzuwirken, die einen sicheren Be-
trieb des Aufzugs gewährleistet.
[0021] Da der Zentralprozessor somit die typischer-
weise digitalen externen Rufe entgegen nimmt und ver-
arbeitet und ferner auch mit anderen Geräten der Auf-
zuganlage kommunizieren kann, etwa um die aktuelle
Kabinenposition zu bestimmen, vereint der Zentralpro-
zessor eine digitale Kommunikation innerhalb der Auf-
zuganlage mit dem Erzeugen der (oftmals analogen)
Motorsteuerungssignale in einer Prozessoreinheit. Die-
seFusion vondigitaler und analogerWelt in demZentral-
prozessor reduziert die Komplexität beträchtlich und ver-
einfacht somit Wartung und Aktualisierung des Gesamt-
systems.
[0022] Der Zentralprozessor kann beispielsweise in
FormeinesMikrocomputers oder einesMikroprozessors
und/oder auf einemMainboard der Aufzugelektronikein-

heit implementiert sein. Der Zentralprozessor muss da-
bei über ausreichend Leistungsfähigkeit, insbesondere
eine ausreichendeProzessorgeschwindigkeit, verfügen,
um notwendige zeitkritischeMotorsteuerungsfunktionen
ausführen zu können.
[0023] Ferner kann der Zentralprozessor über einen
Analogsignalausgang (zum Erzeugen eines analogen
Motorsteuerungssignals) und/oder eine PWM-Einheit
(zum Erzeugen eines PWM-Motorsteuerungssignals)
verfügen, der/die direkt mit der Leistungsendstufe ver-
bunden ist (um die Leistungsendstufe mit dem ent-
sprechenden Motorsteuerungssignal direkt anzu-
steuern). Damit kann eine direkte Motoransteuerung
durch den Zentralprozessor implementiert werden. Der
Zentralprozessor kann somit insbesondere dazu einge-
richtet sein, eine Digital-Analog-Wandlung vorzuneh-
men, um aus digitalen Daten/Befehlen (die z.B. aus
der Fahrkurve hervorgehen), analoge Motorsteuerungs-
signale zu erzeugen, mit denen die Leistungsendstufe
direkt ansteuerbar ist.
[0024] Durch die erfindungsgemäßeAusgestaltung ist
es also möglich, mit dem Zentralprozessor den Fahrbe-
trieb der Aufzugkabine vorzugeben und gleichzeitig den
Aufzugmotor zu steuern und zu regeln. Der Zentralpro-
zessor ist dabei mit einer so hohen Betriebsgeschwin-
digkeit (operational speed) ausgestattet, dass er zeit-
kritischeMotorsteuerungsfunktionen übernehmen kann.
[0025] Die Kommunikation zwischen Zentralprozes-
sor und Leistungsendstufe kann auch bidirektional aus-
gestaltet sein, beispielsweise damit die Leistungsend-
stufe eine Störungsmeldung an den Zentralprozessor
senden kann. Der Zentralprozessor kann auch dazu ein-
gerichtet sein, sensorische Daten des Aufzugmotors
(etwa eine momentane Winkellage des Rotors des Auf-
zugmotors) zu erfassen. Bei der Generation der Motor-
steuerungssignale kann der Zentralprozessor solche
sensorischen Daten und/oder Störungsmeldungen
berücksichtigen.
[0026] Die erfindungsgemäße Aufzugteuerungsarchi-
tektur kann somit vorsehen, dass der Zentralprozessor
dazu eingerichtet ist:

(i) auf eingehendeexterneRufe durchErzeugenund
Ausgeben entsprechender Motorsteuerungssignale
zu reagieren; dabei
(ii) wenigstens eine Information hinsichtlich der ak-
tuellen Kabinenposition (= Position der Aufzugkabi-
ne) auszuwerten/zu berücksichtigen, insbesondere
hierzu eine Sicherheitsschaltung (vorzugsweise
fortlaufend) auszuwerten/auszulesen; und
(iii) eine jeweilige Fahrkurve anhand eines (momen-
tanen) empfangenen externen Rufs und auf Basis
wenigstens einer Information hinsichtlich der aktuel-
len Kabinenposition, insbesondere auf Basis einer
Auswertung von wenigstens einer Sicherheitsschal-
tung, vorzugeben/zu errechnen;

[0027] Es kann darüber hinaus beispielsweise auch
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vorgesehen sein, dass der Zentralprozessor dazu ein-
gerichtet ist:

(iv) eineTürsteuerung (Türöffnen&Türschließen) zu
bewirken, etwa durch direktes oder indirektes An-
steuern eines Türantriebs der Aufzugkabine (diese
Türsteuerung kann auch das Ausführen einer soge-
nannten "Türüberbrückung" durch den Zentralpro-
zessor umfassen, durch welche der Zentralprozes-
sor ein Glied einer Sicherheitskette überbrückt); un-
d/oder dazu
(v) einen momentanen Zustand einer Sicherheits-
kette der Aufzuganlage, vorzugsweise fortlaufend,
zu überwachen.

[0028] Die Aufzuganlage, in welcher die Aufzugelekt-
ronikeinheit (die als eine elektronische Aufzugssteuer-
vorrichtung verstanden werden kann) zum Einsatz
kommt, kann beispielsweise (in an sich bekannter Wei-
se) eine Aufzugskabine, Tragmittel, ggf. ein Gegenge-
wicht, sowie eine Antriebseinheit (z.B. mit Treibscheibe
und)mit Aufzugmotor (entwedermit oder ohneGetriebe)
aufweisen. Die Aufzugelektronikeinheit kann als eine
kompaktebaulicheEinheit ausgestaltetwerden; sie kann
ferner die Steuerung und Regelung der Antriebseinheit
übernehmen, beispielsweise in dem sie eineMotor-Leis-
tungsendstufe (insbesondere als Teil der erwähnten
Leistungsendstufe) der Antriebseinheit ansteuert, wie
zuvor bereits im Detail erläutert.
[0029] Besonders sicherheitsrelevante Funktionen
der Aufzuganlage, insbesondere einzelne Glieder der
erwähnten Sicherheitskette, können dabei mittels einer
(jeweiligen) Hardwareschaltung implementiert sein.
[0030] Um alle wichtigen Steuerungs‑ und Regelfunk-
tionen vornehmenzu können, kannder Zentralprozessor
über eine serielle Schnittstelle sowie über digitale Ein‑
und Ausgangsports verfügen, und auch über Relaisaus-
gänge, um Steuerströme zum Ansteuern von Relais
ausgeben zu können. Der Zentralprozessor kann darü-
ber hinaus einen Fehlerspeicher umfassen, in welchem
Fehlermeldungen, die beim Betrieb der Aufzuganlage
entstehen, zu dokumentieren sowie einen Speicher
zum Erfassen von Statistikdaten, etwas zu den durch-
geführten Fahrten, insbesondere zu den abgefahrenen
Fahrkurven (die entsprechend vom Zentralprozessor
dokumentiert/geloggt werden können = Recorder-Funk-
tion), und/oder zu sonstigen Betriebsparametern, die
beim Betrieb der Aufzuganlage sensorisch erfassbar
sind.
[0031] Die Aufzugelektronikeinheit kann auch über
Sicherheitsschaltungen, insbesondere in Form von
nichtveränderbaren Hardwareschaltungen, verfügen,
auf die derZentralprozessor zugreifen (Sendenund/oder
Empfangen) kann. Die jeweilige Sicherheitsschaltung
kann wiederummit externen Feldgeräten, wie beispiels-
weise einem Positionsgeber oder einem sonstigen Sen-
sor oder Aktor, verbunden sein.
[0032] Aller der zuvor erläuterten zentralen Funktio-

nen könnendabei vomZentralprozessor ausgeführtwer-
den, ohne dass hierfür eine (fehleranfällig) Kommunika-
tion mit einem weiteren Prozessor erforderlich ist. Diese
erfindungsgemäße Architektur der Aufzugelektronikein-
heit hat wesentliche Vorteile in Bezug auf die Sicherheit
im Aufzugbetrieb aber auch in Bezug auf die Vereinfa-
chung von Wartung und Instandhaltung sowie in Bezug
auf die Anpassbarkeit der Aufzugelektronikeinheit und
damit der von ihr gesteuerten Aufzuganlage.
[0033] Ein Gehäuse, in dem die Aufzugelektronikein-
heit untergebracht ist, kann sich unter anderem dadurch
auszeichnen, dass am Gehäuse eine zentrale Strom‑
und/oder Spannungsversorgung vorgesehen ist, über
die wenigstens ein internes Netzteil der Aufzugelektro-
nikeinheit mit elektrischer Spannung versorgbar ist. Das
mindestens eine interne Netzteil kann eine jeweilige ge-
eignete elektrische Betriebsspannung zum Betrieb von
Komponenten der Aufzugelektronikeinheit zur Verfü-
gung stellen, etwa um eine bestimmte Gleichspannung
für den Zentralprozessor und/oder für einen der Zusatz-
prozessoren zur Verfügung zu stellen. Hierbei kann es
unter Umständen auch unterschiedliche interne Gleich-
spannungsniveaus geben, da beispielsweise bestimmte
Sensoren, die von der Aufzugelektronikeinheit versorgt
werden, andere Spannungsniveaus erfordern können
als der verwendete Zentralprozessor.
[0034] Die Aufzugelektronikeinheit kann ferner noch
wie folgt weitergebildet werden:
Es kann vorgesehen sein, dass der Zentralprozessor
dazu eingerichtet ist, eine Motorsteuerung des Aufzugs-
motors zu implementieren, die zeitkritische Operationen
umfasst, die in weniger als 1 ms ausgeführt werden
müssen. Ferner kann der Zentralprozessor dazu einge-
richtet sein, eine Fahrbetriebsteuerung der Aufzugsan-
lage zu implementieren. Diese Fahrbetriebssteuerung
kann weniger zeitkritische Operationen, die in mehr als
1 ms ausgeführt werden können, und/oder zeitunkriti-
sche Operationen, die innerhalb von 10 ms ausgeführt
werden müssen, umfassen. Der Zentralprozessor ist
dabei vorzugsweise dazu eingerichtet, die Funktion
der Motorsteuerung und jene der Fahrbetriebsteuerung
gleichzeitig auszuführen. Hierzu ist es aber bevorzugt,
wenn der Zentralprozessor dazu eingerichtet ist, die
Motorsteuerung, also insbesondere die erwähnten zeit-
kritischen Operationen, priorisiert vor der Fahrbetriebs-
steuerung, also insbesondere priorisiert vor den erwähn-
ten zeitunkritischenOperationen, abzuarbeiten. Das Ab-
arbeiten kann dabei sequentiell und/oder mittels eines
Zeitmultiplex-Verfahrens erfolgen. Hierbei kann der
Zentralprozessor auch derart eingerichtet sein, dass er
Operationen der Fahrbetriebssteuerung, insbesondere
solche die zeitunkritisch sind, unterbrechen kann (sofern
dies erforderlich wird, um im direkten Anschluss an die
Unterbrechung zunächst eine zeitkritische Operation
auszuführen).
[0035] Der Zentralprozessor kann dabei einen oder
aber mehrere Prozessorkerne aufweisen. Bei einer
Mehrkern/Multicore-Architektur, also dem Einsatz von
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wenigstens zwei Prozessorkernen im Zentralprozessor,
kann beispielsweise einer der Kerne zum Ausführen
zeitkritischer Operationen der Motorsteuerung und ein
weitererKernzurAusführungderFahrbetriebssteuerung
/ von zeitunkritischenOperationen eingerichtet sein. Fer-
ner kannder Zentralprozessor auch soausgestaltet sein,
dass beispielsweise einer der wenigstens zwei Prozess-
orkerne zumindest zeitweise pausiert (also zeitweise
keine Operationen ausführt). Bevorzugt ist es in allen
diesen Fällen, wenn wenigstens einer der Kerne zeit-
kritische Operationen in Echtzeit ausführen kann.
[0036] Unter echtzeitrelevanten Signalen kann hier
verstanden werden, dass Signale innerhalb einer defi-
nierten maximalen Reaktionszeit verarbeitet sein müs-
sen; diese maximale Reaktionszeit kann aber unter Um-
ständen im Bereich von mehreren hunderten ms liegen.
Echtzeitrelevante Signale können somit sowohl zeitkri-
tische (< 1ms) als auch zeitunkritische (> 10ms) Signale
umfassen.
[0037] Der Zentralprozessor kann beispielsweise über
ein System intelligenter Interrupts verfügen, sodass zeit-
kritisch und nicht-zeitkritische Operationen sequentiell
und/oder mittels eines Zeitmultiplex-Verfahrens (TDM =
Time Division Multiplexing) vom Zentralprozessor abge-
arbeitet werden können, und zwar vorzugsweise nach-
einander und geordnet nach Ihrer Priorität. Die quasi-
parallele Ausführung (bei Verwendung eines Prozess-
orkerns) oder tastsächlich paralleleAusführung (aufmin-
destens zwei Prozessorkernen) beider Funktionen (die
Motorsteuerung und Regelung & Überwachung des
Fahrbetriebs) durch einen einzigen Zentralprozessor
ist somit möglich, weil der Prozessor zwischen diesen
beiden Funktionen priorisieren kann und somit die zeit-
kritischen Operationen priorisiert vor den nicht-zeitkriti-
schen Operationen ausführt. Dies kann beispielsweise
mittels einer entsprechenden "Interrupt"-Priorisierung
erzielt werden und/oder durchEinsatz von zwei Prozess-
orkernen. Kennzeichnend bei Verwendung nur eines
Prozessorkerns kann dabei sein, dass der Zentralpro-
zessor beide Funktionen seriell nacheinander ausführt,
dies aber in solch kurzen Zeitabständen, dass eine qua-
si-parallele Ausführung beider Funktionen durch ein und
denselben Zentralprozessor möglich ist.
[0038] In einem Speicher des Zentralprozessor kann
zu diesem Zweck ein Programm zur Überwachung des
Aufzugbetriebs der Aufzuganlage (genauer des Fahr-
betriebs der Aufzugskabine) und ein Programm zur Mo-
torsteuerung hinterlegt sein. Beide dieser Programme
können mittels digitaler Softwareupdates konfigurierbar
sein, wie noch genauer erläutert werden wird, das heißt
diese Programme können in einem (insbesondere jewei-
ligen) überschreibbaren (internen oder externen) Spei-
cher hinterlegt sein.
[0039] Der Vorteil dieses Ansatzes besteht unter an-
derem darin, dass die Software des Prozessors einfa-
cher zu pflegen ist als im Vergleich zum Pflegen zweier
separater Prozessoren. Zudem ist die Lösung kosten-
günstiger, weil ein Prozessor eingespart werden kann,

und es gibt keine fehleranfälligen Kontakte oder Leitun-
gen mehr, weil die Kommunikation zwischen den beiden
Prozessorenwegfällt. Zudem ist der Update-Prozess bei
Verwendung nur eines Zentralprozessors vereinfacht
und auch die Fehleranalyse des Gesamtsystems, auf-
grund desWegfalls einer Kommunikation zwischen zwei
Prozessoren, wie bislang üblich.
[0040] Die Aufzugselektronikeinheit kann besonders
dann vorteilhaft eingesetzt werden, wenn siewenigstens
einen Zusatzprozessor umfasst, der dazu eingerichtet
ist, wenigstens eine Zusatzfunktion auszuführen. Diese
Zusatzfunktion kann den Funktionsumfang des Zentral-
prozessors also modular ergänzen. Hierbei kann zum
Beispiel vorgesehen sein, dass der wenigstens eine
Zusatzprozessor auf einem Mainboard eingesteckt ist,
auf welchem der Zentralprozessor implementiert ist. Da-
durch lässt sich eine Zusatzfunktion sehr einfach durch
Einstecken des Zusatzprozessor modular ergänzen, al-
so insbesondere nachrüsten.
[0041] Der wenigstens eine Zusatzprozessor kannmit
dem Zentralprozessor beispielsweise mittels einer se-
riellen Schnittstelle, insbesondere in Form eines BUS-
Systems zur Datenübertragung, kommunizieren. Ergän-
zend oder alternativ kann aber auch ein sogenanntes
dual-ported RAM genutzt werden, um eine Kommunika-
tion / einen Datenaustausch zwischen Zusatzprozessor
und Zentralprozessor zu ermöglichen. Je nach Ausge-
staltung kann ein solcher dual-ported-RAM insbesonde-
re von beidenProzessoren beschrieben und ausgelesen
werden, sodass z.B. der Zusatzprozessor eine Informa-
tion aus dem dual-ported-RAM auslesen kann, welche
der Zentralprozessor dort abgelegt hat und umgekehrt.
[0042] Der jeweilige Zusatzprozessor kann somit als
ein modulares Peripheriegerät des Zentralprozessors
angesehen werden, über welches der Zentralprozessor
Zugriff auf Zusatzfunktionen erhält und/oder solche Zu-
satzfunktionen implementiert. Mittels eines solchen Zu-
satzprozessors lässt sich beispielsweise als Zusatzfunk-
tion eine sogenannte STO(Safe Torque Off)‑Funktion
(die sicherstellt, dass eine ungewollte Bestromung des
Antriebs sicher verhindert werden kann) oder beispiels-
weise eine Bremsenansteuerung/ Bremsensteuerungs-
funktion implementieren, mit der eine mechanische
Bremse der Aufzuganlage sicher angesteuert und be-
trieben werden kann. Ein solches Vorgehen bietet sich
beispielsweise an, wenn eine elektromechanische
Bremse mittels eines PWM-Signals angesteuert werden
soll,welchesPWM-Signal dannder zugeordneteZusatz-
prozessor erzeugen kann. Hierbei kann der eigentliche
(insbesondere digitale) Befehl zum Bremsen vom Zent-
ralprozessor an den Zusatzprozessor übergeben wer-
den,wobei derZentralprozessor ausder jeweiligenFahr-
kurve ableiten kann, zu welchen Zeitpunkten gebremst
bzw. zuwelchenZeitpunktendieBremsegelüftetwerden
soll. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass solche elektro-
mechanischen Bremsen im Regelfall bei Bestromung
lüften und bei Wegfall der Bestromung / des PWM-Sig-
nals eingreifen. Will der Zentralprozessor somit brem-
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sen, so wird er in einem solchen Fall den Zusatzprozes-
sorentsprechendanweisen,dieBestromungderBremse
einzustellen.
[0043] Bevorzugt kann der Zentralprozessor eine
elektronische Bremsschaltung (insbesondere unter Ver-
wendung eines elektrischen Bremswiderstands), mit der
Bremsenergie geregelt elektrisch dissipiert werden
kann, realisieren. Denn zu diesem Zweck muss der
Zentralprozessor auf den Motor / die Antriebseinheit
der Aufzuganlage steuernd einwirken, was gerade Auf-
gabe des Zentralprozessors ist. Hierzu kann der Zentral-
prozessor beispielsweise einen IGBToder einen sonsti-
gen geeigneten Leistungsschalter einer Hardwareschal-
tung ansteuern, umeinen elektrischenBremswiderstand
zuzuschalten. Eine solche elektronische Bremsschal-
tung, die mit Hilfe des Zentralprozessors realisiert wird,
kann insbesonderedazudienen,Überspannungen,etwa
in einem Zwischenstromkreis der Leistungsendstufe, zu
vermeiden.
[0044] Zentrale Funktionen, die mittels des Zentral-
prozessors implementiert sein können, können ferner
sein:

- einFeuerwehraufzugbetrieb (DieserBetriebsmodus
der Aufzuganlage kann beispielsweise ein schnelles
Verfahren der Aufzugkabine für Feuerwehrleute im
Brandfall ermöglichen und/oder ein Anhalten der
Aufzugkabine im Brandfall in solchen Stockwerken
verhindern, in denen Rauchmelder eine starke
Rauchentwicklung detektiert haben, zum Schutz
der Feuerwehrleute);

- ein Notstrom‑ und/oder Evakuierungsbetrieb (z.B.
zur Durchführung einer Notstromevakuierung von
Fahrgästen, insbesondere bei Verwendung einer
getriebelosen Antriebseinheit);

- eine Notbefreiungsfunktion, zum Befreien von Per-
sonen, die in der Aufzugskabine feststecken, insbe-
sondere wobei die Notbefreiungsfunktion eine Kom-
munikation mit einer (externen) Fernsteuerung (re-
mote control) der Aufzuganlage, etwa von einem
Service-Zentrum aus, umfassen kann; oder

- eine Gruppensteuerung mehrerer Aufzugkabinen
der Aufzuganlage.

[0045] Bei allen solchen zentralen Funktionen, die der
Zentralprozessor ausführt, kann sich der Zentralprozes-
sor selbstverständlich auch eines Zusatzprozessors be-
dienen, also den jeweiligen Zusatzprozessor durch Sig-
nale und/oder digitale Befehle entsprechend instruieren,
etwa um eine remote-Verbindung herzustellen oder die
jeweilige Zusatzfunktion tatsächlich auszuführen.
[0046] Wenn die Aufzuganlage zwei oder mehr Kabi-
nen umfasst, die in zwei oder mehr Schächten verfahren
werden, aber elektronisch miteinander zu einer Anlage
verbunden sind, so kann eine wie oben erwähnte Grup-
pensteuerung beispielsweise festlegen, welche Kabine
von der Aufzugelektronikeinheit verfahren wird, um auf
eineneingegangenenexternenRuf zu reagieren.Hierbei

können auch zwei separate erfindungsgemäße Aufzu-
gelektronikeinheiten in der gesamtenAufzuganlage aus-
gestaltet sein, die dann elektronisch miteinander ver-
netzt sind und dazu eingerichtet, sich bezüglich der Ab-
arbeitung von eingehenden externen Rufen abzustim-
men. Mit anderen Worten kann der Zentralprozessor
einer erfindungsgemäßen Aufzugelektronikeinheit dazu
eingerichtet sein,mitwenigstenseinemweiterenZentral-
prozessor einer weiteren Aufzugelektronikeinheit zu
kommunizieren, insbesondere um so eingehende exter-
neRufe abgestimmt abzuarbeiten, nämlich durchErzeu-
gen und Ausgeben entsprechender Motorsteuerungs-
signale, um eine von wenigstens zwei Aufzugkabinen
der Aufzuganlage zu verfahren.
[0047] Weitere mögliche Zusatzfunktionen, die von
einem Zusatzprozessor übernommen werden können,
sind:

- eine Auswertung zusätzlicher Rufanlagen, zum
Empfangen weiterer externer Rufe;

- eine Gateway-Keeper-Funktion, etwa um elektro-
nisch Kontakt zu einer Hauszentrale oder zu einem
externenComputer-Netzwerk/einer cloudherzustel-
len;

- eine Bremsenüberwachungsfunktion, mit der die
korrekte Funktionsweise (insbesondere ein korrek-
tes Lüften und/oder ein korrektes Einfallen) einer
mechanischen Bremse, insbesondere einer mecha-
nischenMotorbremse, der Aufzuganlage überwacht
werden kann (Diese Bremsenüberwachungsfunk-
tion, die der Zusatzprozessor implementiert, kann
dabei auf dem Auswerten von Sensorsignalen, ins-
besondere von Mikro- und/oder Kontaktschaltern,
basieren und/oder auf einer elektrischen Strom- un-
d/oder Spannungsmessung);

- eine Bremsenverschleißüberwachungsfunktion, mit
der ein Verschleiß an einer mechanischen Bremse
der Aufzuganlage ermittelbar oder zumindest ab-
schätzbar ist;

- eine Bremsenansteuerungsfunktion (ermöglicht
korrektes Lüften und Einfallen der Bremse zu ge-
eignetenZeitpunktenderFahrkurve; hierzukannder
Zusatzprozessor zum Beispiel steuernd auf eine
Bremsenbetriebsschaltung einwirken), mit der sich
eine solche Bremse gezielt öffnen/lüften und schlie-
ßen lässt. Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass
sofern die Sicherheitskette unterbrochenwird, diese
Unterbrechung die jeweilige Bremse in einen unbe-
stromten Zustand versetzen wird, sodass die Fahr-
zeugkabine sicher zum Stehen kommt.

[0048] Die jeweilige Zusatzfunktion wird dabei in der
Regel nicht in dem Funktionsumfang umfasst sein, wel-
chesderZentralprozessor abdeckt.EinZusatzprozessor
kann somit beim Ausführen der jeweiligen Zusatzfunk-
tion dezentral zum Zentralprozessor und/oder zeitgleich
zu diesem Befehle im Rahmen der jeweiligen Zusatz-
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funktion ausführen. Selbstverständlich kann ein jeweili-
ger Zusatzprozessor auch dazu eingerichtet sein, meh-
rere solcher Zusatzfunktionen auszuführen/zu überneh-
men.
[0049] Eine weitere zentrale Funktion, die bevorzugt
der Zentralprozessor übernimmt/ausführt, kann wie er-
wähnt darin bestehen, ein elektrodynamisches Abbrem-
sen der Aufzugkabine bzw. eine Rekuperation von kine-
tischer Bremsenergie zu ermöglichen. Hierzu kann der
Zentralprozessor beispielsweise eine Ein‑ und Rück-
speisungseinheit (insbesondere als Vorstufe der Leis-
tungsendstufe) ansteuern. Denn so kann im generatori-
schen Betrieb des Aufzugmotors kinetische Bremsener-
gie als elektrische Leistung rekuperiert und in ein ex-
ternes Stromnetz zurückgespeist werden. Die Ansteue-
rung kann insbesondere vermittelt über einen Zusatz-
prozessor implementiert sein. Soll diese Funktion hinge-
gen nicht implementiert werden, kann der Zusatzprozes-
sor, der die Rückspeisungseinheit ansteuern soll,
entsprechend weggelassen werden. Der Zusatzprozes-
sor ergänzt hier alsoFunktionalität, die aber vomZentral-
prozessor gesteuert wird.
[0050] Eine weitere wichtige Zusatzfunktion, die mit
Hilfe einesZusatzprozessorsergänztwerdenkann, kann
darin bestehen, eine Kommunikation des Zentralprozes-
sors mit dem Internet zu ermöglichen, weil der Zentral-
prozessor aus Sicherheitsgründen keinen direkten Zu-
gang zum Internet haben sollte. Der wenigstens eine
Zusatzprozessor kann so als Gatekeeper dienen und
vermittelt dann dem Zentralprozessor einen sicheren
Internet-Zugang, ähnlich einem Router.
[0051] Durch das modulare Nach‑ bzw. Zurüsten von
wenigstens einem Zusatzprozessor kann die Funktiona-
lität derAufzugelektronikeinheit somit besonders einfach
Kundenwünschen angepasst werden, wodurch die Ein-
satzmöglichkeiten der Aufzugelektronikeinheit wesent-
lich verbreitert werden. Hierbei ist insbesondere vonVor-
teil, dass alle für die Personensicherheit der Aufzugan-
lage relevanten Funktionen von dem Zentralprozessor
ausgeführt werden können, sodass die Sicherheitsprü-
fung zunächst auf die Aufzugelektronikeinheit ohne Zu-
satzprozessoren beschränkt werden kann. In einem
zweiten Schritt kann dann die Sicherheit des Gesamt-
systems aus Zentral‑ und Zusatzprozessor überprüft
werden.
[0052] Der wenigstens eine Zusatzprozessor kannmit
einer standardisierten, hardwareunabhängigen, pro-
grammierbaren Software, insbesondere mit einem stan-
dardisierten hardwareunabhängigen Betriebssystem
wie etwa Linux, betrieben werden bzw. betreibbar sein
bzw. eine solche Software umfassen.
[0053] Als technische Alternative hierzu ist es aber
auch möglich, dass der wenigstens eine Zusatzprozes-
sor mit dem Zentralprozessor auf Basis von Interrupts,
insbesondere bidirektional, kommuniziert. In diesemFall
kann nämlich auf ein eigenes Betriebssystem des Zu-
satzprozessors verzichtet werden. Bei einer solchen
Ausgestaltung ist es vorteilhaft für eine effiziente Kom-

munikation, wenn der wenigstens eine Zusatzprozessor
dazu eingerichtet ist, wenigstens einen zentralen Inter-
rupt des Zentralprozessors auszulösen, um so eine die-
sem zentralen Interrupt zugeordnete zentrale Interrupt-
Service-Routine des Zentralprozessors (bei Bedarf) zu
triggern. Ferner kann auch alternativ oder ergänzend
(nämlich je nachFunktion, die derZusatzprozessor über-
nehmen soll) vorgesehen sein, dass der Zentralprozes-
sor dazu eingerichtet ist, einen peripheren Interrupt des
wenigstens einen Zusatzprozessors auszulösen, um so
eine diesem peripheren Interrupt zugeordnete Interrupt-
Service-Routine des wenigstens einen Zusatzprozes-
sors (bei Bedarf) zu triggern. Die Übertragung eines
peripheren Interrupts vom Zentralprozessor an den Zu-
satzprozessor kann dem Zusatzprozessor beispielswei-
se ein bestimmtes (insbesondere zeitgesteuertes) Er-
eignis, beispielsweise ein bündiges Anfahren einer Hal-
teposition mit der Fahrzeugkabine oder eine bestimmte
Betriebssituation der Aufzuganlage, anzeigen. In Reak-
tion auf das periphere Interrupt kann der Zusatzprozes-
sor so eine zugehörige passende Aktion auslösen, wo-
durch zumBeispiel geeigneteKomfortfunktionen (Visua-
lisierungen und/oder das Abspielen eines Audio-Files
etc. bei Erreichen einer bestimmten Halteposition) reali-
siert werden können oder ein momentaner Sonderbe-
triebderAufzuganlagePersonenkenntlichgemachtwer-
den kann.
[0054] Umgekehrt können die vom Zusatzprozessor
ausgelösten Zusatz-Interrupts des Zentralprozessors
bestimmte Aktionen des Zentralprozessors anstoßen.
Hierbei ist es aber bevorzugt, wenn der Zentralprozessor
so eingerichtet ist, dass derartige von außen/von einem
ZusatzprozessoraufdenZentralprozessoreinwirkenden
zentralen Interrupts zeitkritischeOperationen, insbeson-
dere der Motorsteuerung, die der Zentralprozessor ge-
rade ausführt, nicht unterbrechen können. Mit anderen
Worten können/sollten diese von außen eingehenden
zentralen Interrupts gegenüber internen Interrupts, die
der Zentralprozessor selbst erzeugt, depriorisiert sein.
[0055] Um die Anpassung (customization) eines Zu-
satzprozessor für den Kunden zu erleichtern, können
beispielsweise eine Tabelle zur Verfügung gestellt wer-
den, die auflistet, welche peripheren Interrupts welchen
Ereignissen entsprechen. Auf Basis einer solchen Tabel-
le kann der Kunde dann die jeweilige periphere Interrupt-
Routine nach seinen Wünschen anpassen, um so eine
bestimmte kundenspezifische Funktion mit dem Zusatz-
prozessor zu implementieren.EineAnpassungdesZent-
ralprozessor ist hierfür jedoch gerade nicht notwendig,
was den Vorteil dieses Konzepts zeigt.
[0056] In beiden Fällen, also der Verwendung eines
eigenen Betriebssystems im Zusatzprozessor oder der
Kommunikation über Interrupts, kann so eine "offene
Plattform für Dritte" geschaffen werden, die eigene
Steuerungsfunktionen und/oder Bedienmöglichkeiten
und/oder Visualisierungen (z.B. auf einer Anzeigeeinheit
in der Aufzugskabine) oder Sprachansagen oder sons-
tige Zusatzfunktionen, insbesondereKomfortfunktionen,
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einfachmitHilfe einesZusatzprozessors implementieren
können. Soll beispielsweise die Visualisierung eines Be-
dieninterfaces der Aufzuganlage Kundenwünschen an-
gepasst werden, so genügt es, entsprechende Änderun-
gen im Zusatzprozessor vorzunehmen. Zu diesem
Zweck kann die Aufzugselektronikeinheit auch über eine
Anpassungsschnittstelle verfügen, über welche eine
Umprogrammierung des jeweiligen Zusatzprozessors
(insbesondere durch einen Kunden vor Ort) vorgenom-
men werden kann. Der Zentralprozessor kann in allen
diesen Fällen unveränderte Befehle an den Zusatzpro-
zessor zur Darstellung bestimmter Information übermit-
teln; der Zusatzprozessor wird diese Information aber
dann gemäß Kundenwunsch auf der Anzeigeeinheit vi-
sualisieren und/oder in eine entsprechende Funktion /
Ausgabeumsetzen.Hierzumussalsobeispielsweise ein
Bedien-Interface der Aufzuganlage nicht zwingend mit
demZentralprozessor bidirektional kommunizieren, son-
dern es genügt in der Regel eine bidirektionale Kommu-
nikation zwischen Zentral- und Zusatzprozessor, insbe-
sondere mittels Interrupts.
[0057] Alternativ zu diesem Konzept kann jedoch
auch, je nach Anwendungsfall, der Zusatzprozessor
(wie z.B. auch der Zentralprozessor) mittels einer hard-
wareabhängigen, insbesondere proprietären, Software
betrieben werden. Dies kann zwar Nachteile für Dritte
haben, aber zu einer höheren Sicherheit des Gesamt-
systems führen.
[0058] Derwenigstens eine Zusatzprozessor kann fer-
ner zwar Informationen an den Zentralprozessor über-
mitteln; es ist jedoch bevorzugt, wenn der jeweilige Zu-
satzprozessor nicht steuernd auf den Zentralprozessor
zugreifen kann. Denn so kann verhindert werden, dass
sicherheitsrelevante Operationen, die der Zentralpro-
zessor sicher ausführenmuss, durch den Zusatzprozes-
sor gestört werden. Umgekehrt kann aber vorgesehen
sein, dass der Zentralprozessor steuernd auf den we-
nigstens einen Zusatzprozessor zugreifen kann. Bei-
spielsweise kann der Zentralprozessor so einen Ablauf
einer Befehlsausführung des jeweiligen Zusatzprozes-
sors anpassenund/oder den jeweiligenZusatzprozessor
in einen Schlaf‑ oder Ruhezustand versetzen oder aus
einem solchen aufwecken.
[0059] Die Aufzugselektronikeinheit kann noch weite-
re Komponenten umfassen: Zum Beispiel eine elektro-
nische Rufschnittstelle, über welche der Zentralprozes-
sor die externen Rufe empfangen und auswerten kann.
Ferner wenigstens eine elektronische Sicherheits-
schnittstelle, über welche der Zentralprozessor Signale
der wenigstens einen Sicherheitsschaltung empfangen
undauswerten kann.Über eine solcheSchnittstelle kann
der Zentralprozessor je nach Ausgestaltung auch
steuernd auf die Sicherheitsschaltung einwirken, etwa
um eine Überbrückung der Sicherheitsschaltung zu er-
möglichen (wie bereits zuvor mit Bezug auf die Sicher-
heitskette erläutert). Und schließlich wenigstens eine
elektronische interne Kommunikationsschnittstelle, über
welche der Zentralprozessor mit dem wenigstens einen

Zusatzprozessor, insbesondere vermittelt über einen
weiteren Zusatzprozessor und/oder bidirektional, kom-
munizieren kann. Hierbei ist es bevorzugt, wenn die
Sicherheitsschnittstelle und/oder die interne Kommuni-
kationsschnittstelle jeweils mittels eines BUS-Systems
realisiert sind.
[0060] Über die Rufschnittstelle kann der Zentralpro-
zessor somit externe Fahrbefehle empfangen und diese
in entsprechende Steuerbefehle, Aktor-Steuerbefehle
(etwa zum Öffnen der Aufzugskabinentür), und/oder in
Motorsteuerungssignale (zum Ansteuern der Leistungs-
endstufe) übersetzen.
[0061] Über dieSicherheitsschnittstelle kannderZent-
ralprozessor sicherheitsrelevante Information von exter-
nen Feldgeräten, insbesondere Sensoren und Aktoren
der Aufzuganlage, abfragen und/oder Aktor-Steuerbe-
fehle an ein solches Feldgerät übermitteln und/oder eine
Sicherheitsschaltung auslesen und/oder auf die erwähn-
te Sicherheitskette einwirken, insbesondere ein Glied
der Sicherheitskette überbrücken.
[0062] Über die interne Kommunikationsschnittstelle
kann der Zentralprozessor mit dem wenigstens einen
Zusatzprozessor kommunizieren, hierüber Zentral-Soft-
wareupdates empfangen und/oder Peripherie-Softwa-
reupdates freigeben, wie noch genauer erläutert wird.
[0063] Unter einem Bus wird hier ein System zur Da-
tenübertragung zwischen mehreren Teilnehmern über
einen gemeinsamen Übertragungsweg verstanden: Fin-
det eine momentane Datenübertragung zwischen zwei
Teilnehmern statt, somüssen die übrigen Teilnehmer zur
selben Zeit schweigen, da sie sonst stören würden. Die
Zeit der Sprechberechtigung wird nach einem allen Teil-
nehmern bekannten (Zeit‑ oder Signal‑)Schema verteilt.
Das Zuhören ist hingegen nicht eingeschränkt.
[0064] Eine bevorzugte Ausgestaltung sieht vor, dass
der Zentralprozessor dazu eingerichtet ist, Betriebspara-
meter während des Betriebs der Aufzuganlage, insbe-
sondere während automatisiert absolvierter Testfahrten
mit der Aufzugkabine, zu sammeln und zu dokumentie-
ren. Solche Betriebsparameter können beispielsweise
sein:

- Stromaufnahmen von Komponenten der Aufzugan-
lage, insbesondere eine Stromaufnahme der An-
triebseinheit und/oder eines Türantriebs;

- gemessene Oberschwingungen auf Strom‑ und/o-
der Spannungssignalen, insbesondere von Drehge-
bersignalen;

- Temperaturen bzw. zeitliche Temperaturverläufe,
insbesondere innerhalb der Aufzugelektronikeinheit
und/oder in der Leistungsendstufe und/oder inner-
halb des Aufzugmotors;

- ein Schlupf von Tragmitteln wie beispielsweise Sei-
len (dies kann aus einer Umdrehungszahl der An-
triebseinheit und der Kabinenposition ermittelt wer-
den);

- Fehlermeldungen;
- tatsächliche abgefahrene Fahrkurven;
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- sensorischeDaten vonSensorenderAufzuganlage;
- Zustände der Sicherheitskette;
- statistische Daten, insbesondere hinsichtlich abge-

brochener Aufzugfahrten;
- Überwachungsdaten zu bestimmten Gerätepara-

metern, z.B. zur Überprüfung der Plausibilität der
Wirkung eines Lüfters der Aufzugelektronikeinheit;

- Abweichungen eines Strombedarfs/einer Stromauf-
nahme, die bei definierten Testfahrten ermittelt wer-
den;

- gemessene bzw. ermittelte Haltemomente und/oder
Verzögerungswerte einer mechanischen Motor-
bremse der Aufzuganlage, wobei auch solche Para-
meter insbesondere durch autonom ausgeführte si-
chere Testfahrten von dem Zentralprozessor erfasst
werden können; oder etwa

- Daten hinsichtlich eines Beladungszustands der
Aufzugkabine (aus solchen Daten kann der Zentral-
prozessor angemessene Reaktionen im Fehlerfall
implementieren, zum Beispiel eine Warnausgabe
innerhalb der Aufzugkabine und/oder ein vorüber-
gehendes Sperren des Aufzugbetriebs, wenn eine
zulässige Beladung überschritten wird).

[0065] Der Zentralprozessor kann zum Zweck der ge-
nauenDokumentation solcherDaten/Betriebsparameter
insbesondereüber eineEchtzeituhr verfügen. ZumSam-
meln von Betriebsparametern kann sich der Zentralpro-
zessor auch eines des erwähnten Zusatzprozessors be-
dienen, etwa wenn letztere eine Bremsenüberwa-
chungsfunktion realisiert, auf die der Zentralprozessor
dann zugreifen kann, umBremsparameter zu sammeln /
zu dokumentieren.
[0066] Der Zentralprozessor kann auch dazu einge-
richtet sein, sichere Testfahrten ohne Passagiere (zum
Beispiel nachts) zumSammeln solcher Betriebsparame-
ter autonom (also ohne menschlichen Bediener) durch-
zuführen. Beispielsweise kann der Zentralprozessor so
auf sichere Weise Sprungantworten der Antriebseinheit
messen, in dem der Zentralprozessor, während einer
solchen sicheren Testfahrt, Sprünge der Drehzahl des
Motors vorgibt und die Sprungantwort der Antriebsein-
heit erfasst. SolcheTestfahren könnenauchalsÜberprü-
fungsfahrten ausgelegt sein, um bestimmte Verschleiß-
parameter oder Betriebsparameter zu überprüfen/zu er-
fassen, die in normalen Fahrten mit Passagieren nicht
ohne Sicherheitsrisiko zugänglich sind.
[0067] Ferner kannderZentralprozessor beispielswei-
se dazu eingerichtet sein, Betriebstemperaturen von
Komponenten der Aufzuganlage, die beispielsweise
zur Bewertung einer Stromaufnahme wichtig sind, abzu-
schätzen und/oder sensorisch zu erfassen. Beispiels-
weise kann der Zentralprozessormit Hilfe einer Echtzeit-
uhr eine Abkühlung der Antriebseinheit über die Zeit
abschätzen. Solche sensorisch erfassten oder aber ab-
geschätzten Betriebstemperaturen können dann bei der
Ausführung der Testfahren und der Erfassung von
Stromaufnahmen Berücksichtigung finden.

[0068] Durch das Sammeln solcher Betriebsparame-
ter kann der Zentralprozessor auch in die Lage versetzt
werden, auf Basis von gesammelten Betriebsparame-
tern wenigstens einen Verschleißparameter und/oder
eineSchätzungeinerRest-Lebensdauer vonwenigstens
einer Komponente der Aufzuganlage zu ermitteln. Mit
anderen Worten kann der Zentralprozessor somit fort-
laufend den Lebenszustand der Aufzuganlage und/oder
deren Verschleiß überwachen und ferner, auf Basis sol-
cher Ermittlungen/Schätzungen, eine Wartung der Auf-
zuganlage und/oder den Austausch einer Komponente
derAufzuganlage initiieren, beispielsweisedurchAbsen-
den einer entsprechenden digitalenMeldung (z.B. Push-
Nachricht über das Internet), wozu sich der Zentralpro-
zessor eines Zusatzprozessors bedienen kann. Die vom
Zentralprozessor abgelegten Betriebsparameter und/o-
der ermittelten Verschleißparameter oder Rest-Lebens-
dauern können selbstverständlich auch von außen ab-
rufbar sein, insbesondere über das Internet, wobei dann
einer derZusatzprozessoreneineüber das Internet emp-
fangene Abrufanfrage an den Zentralprozessor weiter-
geben kann.
[0069] Eine weitere wünschenswerte Funktionalität,
die der Zentralprozessor implementieren kann, besteht
darin, eine autonome, d.h. selbständige, Optimierung
des Fahrbetriebs der Aufzuganlage vorzunehmen. Bei-
spielsweise kann der Zentralprozessor anhand von ge-
messenen Stromaufnahmen einer Komponente der Auf-
zuganlage (insbesondere der Antriebseinheit und/oder
eines Türantriebs), eine Ansteuerung dieser Komponen-
teanpassen, insbesondereumsoeinenverschleißärme-
ren Betrieb oder eine verbesserte Leistung der Kompo-
nente zu ermöglichen. Beispielsweise können sichere
Testfahrten (die als "Referenzfahrten" angesehen wer-
den können) ohne Passagiere in der Aufzugkabine (also
in nicht beladenem Zustand) innerhalb bestimmter Zei-
ten, vorzugsweise nachts, automatisiert gesteuert durch
den Zentralprozessor, durchgeführt werden, und der
Zentralprozessor kann dazu eingerichtet sein, mittels
solcher Testfahrten wenigstens einen Regelungspara-
meter selbsttätig, insbesondere unter Berücksichtigung
eineraktuellenTemperaturderLeistungsendstufeund/o-
der des Aufzugmotors, zu optimieren. Solche Rege-
lungsparameter können insbesondere Parameter einer
Stromregelungund/oder einerDrehzahlregelungderAn-
triebseinheit / des Aufzugsmotors sein. Der Zentralpro-
zessor kann also bei der Optimierung einen Stromregler
und/oder einen Drehzahlregler anpassen.
[0070] Ferner kann der Zentralprozessor mittels eines
autonomen Monitoring des Fahrbetriebs der Aufzugan-
lage spezifische Verhaltensweisen der Anwender/Nut-
zer der Aufzuganlage erfassen und auf Basis eines sol-
chen Monitorings den Fahrbetrieb der Aufzuganlage
optimieren. Aus einer solchen Optimierung kann sich
beispielsweise ergeben, dass der Zentralprozessor au-
tonom die Aufzugkabine zu bestimmten Tageszeiten in
bestimmte Stockwerke verfährt.
[0071] Beispielsweise kann dann, wenn der Zentral-
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prozessor eine zu hohe (elektromechanische) Auslas-
tung der Antriebseinheit detektiert, beispielsweise weil
eine Temperatur der Leistungsendstufe und/oder des
Aufzugmotors einen oberen Grenzwert überschreitet
("Endstufe und/oder Motor zu heiß"), eine Türschließzeit
und/oder eine Türöffnungszeit (beides kann unter dem
Begriff "Türbewegungszeit" zusammengefasst werden)
verlängern. Auf diese Weise kann der Zentralprozessor
auf intelligenteWeise der Antriebseinheit bei hoher Aus-
lastung längere Abkühlphasen verschaffen (nämlich
dann, wenn die Aufzugkabine noch steht, weil sich die
Türen langsamer/später schließen), und zwar ohne dass
diese längeren Abkühlphasen für den Anwender direkt
ersichtlich sind. Nimmt die Auslastung der Antriebsein-
heit hingegenwieder ab, so kann der Zentralprozessor in
Reaktion hierauf, beispielsweise in Reaktion auf ein Ab-
sinkeneinerTemperaturder Leistungsendstufeund/oder
desMotors, dieTürschließzeit und/oder dieTüröffnungs-
zeit wieder verlängern, um so den Fahrbetrieb (genauer:
das Anfahren nach Einstieg in die Kabine und/oder das
Türöffnen bei Erreichen einer Halteposition und/oder
eine Verfahrgeschwindigkeit der Aufzugkabine) zu be-
schleunigen.
[0072] Der Zentralprozessor kann auch dazu einge-
richtet sein, eine Sicherheitsüberprüfung eines Periphe-
rie-Softwareupdates durchzuführen, welches von einer
externen Quelle (beispielsweise einem USB-Speicher-
gerät oder vermittelt über eine Netzwerkverbindung) be-
zogen wird, um diese auf den wenigstens einen Zusatz-
prozessor aufspielen zu können. Mittels eines solchen
Peripherie-Software-Updates kann beispielsweise eine
von dem Zusatzprozessor ausgeführte Zusatzfunktion
aktualisiert und/oder angepasst werden, insbesondere
nach Kundenwünschen. Bei der besagten Sicherheits-
überprüfung ist es nun bevorzugt, wenn das Peripherie-
Software-Update erst dann aufgespielt werden kann,
wenn eine vorherige Freigabe durch den Zentralprozes-
sor erfolgt ist.
[0073] Bei derÜberprüfungundFreigabedesPeriphe-
rie-Softwareupdates ist es bevorzugt, wenn der Zentral-
prozessor hierzu wenigstens eine Freigabebedingung
überprüft. Hierzu kann der Zentralprozessor mit einer
externen Instanz, insbesondere vermittelt über einen
Zusatzprozessor, Kontakt aufnehmen und/oder bei-
spielsweise eine Bestätigung durch einen Bediener
(z.B. durch Drücken einer Taste der Aufzugelektronik-
einheit) anfordern. Die Überprüfung kann ferner eine
gesonderte Authentifizierung des Peripherie-Softwa-
reupdates umfassen, und zwar bevorzugt mittels einer
(sehr sicheren) 2-Faktor-Authentifizierung.
[0074] Unter einer 2-Faktor-Authentifizierung kann
hier beispielsweise verstanden werden, dass die Zuläs-
sigkeit von Updates durch den Zentralprozessor über-
prüft und zusätzlich vom Zentralprozessor eine Bestäti-
gung durch einenBediener (der dann vorOrt Einfluss auf
die Aufzugelektronikeinheit nimmt) eingeholt wird. Einer
derFaktorenkannbeispielsweiseeinebiometrischeoder
eine Hardware-gestützte Identifikation umfassen. Auf

diese Weise kann die Zulässigkeit des Updates sicher
überprüft werden und anschließend der Zusatzprozes-
sor entsprechend aktualisiert werden. Der Zentralpro-
zessor kann also den eigentlichen Update-Vorgang
des Zusatzprozessor initiieren. Beide Faktoren einer
solchen 2-Faktor-Authentifizierung können auch grund-
sätzlich über das Internet bezogen werden (vorzugswei-
se über eine verschlüsselte Kommunikationsverbin-
dung), was beispielsweise für die Freigabe des Aufspie-
lens einesPeripherie-Softwareupdates eine ausreichen-
de Sicherheit implementieren kann.
[0075] Wenn der Zentralprozessor, wie von der Erfin-
dung vorgeschlagen, alle wesentlichen Sicherheitsfunk-
tionen zum Betrieb der Aufzuganlage übernimmt, kann
ferner sichergestellt werden, dass durch eine Aktualisie-
rung der Software des wenigstens einen Zusatzprozes-
sors Sicherheitsfunktionen nicht anpassbar sind. Daher
können Dritte auch gefahrlos derartige Peripherie-Soft-
wareupdates vorgeben oder initiieren. Die Überprüfung
des Peripherie-Softwareupdates kann aber beispiels-
weise die Cybersecurity erhöhen, weil dadurch der Kreis
an Dritten, die Peripherie-Softwareupdates durchführen
oder initiieren können, beschränkt werden kann. Die
Peripherie-Softwareupdates sollen erfindungsgemäßal-
so lediglich dazu dienen, eine Anpassung bestimmter
(Komfort-) Applikationen zu ermöglichen. Bei einer Um-
programmierung des Zusatzprozessors durch Dritte
kann somit ein Konflikt mit sicherheitsrelevanten Funk-
tionen des Aufzugs aufgrund der erfindungsgemäßen
Architektur der Aufzugelektronikeinheit nicht auftreten.
[0076] DerwenigstenseineZusatzprozessor kannwe-
nigstens einen Zusatzprozessor umfassen, der dazu
eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung eines Zent-
ral-Softwareupdates durchzuführen, welches zum Bei-
spiel von einer externen Quelle (beispielsweise einem
USB-Speichergerät oder vermittelt über eine Netzwerk-
verbindung) bezogen wird. Das Zentral-Software-Up-
date kann/soll hierbei auf den Zentralprozessor aufge-
spielt werden, um diesen zu aktualisieren. Mittels eines
solchen Zentral-Software-Updates kann also insbeson-
dere eine für den Fahrbetrieb der Aufzuganlage sicher-
heitsrelevante Funktion des Zentralprozessors, bei-
spielsweise die besagte Motorsteuerung und oder die
bereits erwähnte Fahrbetriebssteuerung, aktualisiert
und oder angepasst werden. Auch hier ist es aus Sicher-
heitsgründen bevorzugt, wenn das Zentral-Softwareup-
date erst nach erfolgter Freigabe durch den Zusatzpro-
zessor auf den Zentralprozessor aufgespielt werden
kann.
[0077] Wie bereits bei Peripherie-Softwareupdates ist
es auch bei einem solchen Zentral-Softwareupdate be-
vorzugt, wenn der besagte Zusatzprozessor zum Frei-
geben dieses Zentral-Softwareupdates mit einer exter-
nen Instanz, insbesondere vermittelt über einenweiteren
Zusatzprozessor, Kontakt aufnimmt und eine Bestäti-
gung durch einen Bediener (z.B. durch Drücken einer
Taste der Aufzugelektronikeinheit) anfordert. Diese
Überprüfung/Freigabe kann also eine Authentifizierung
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des Zentral-Softwareupdates umfassen, und zwar be-
vorzugt mittels einer (sehr sicheren) 2-Faktor-Authentifi-
zierung. Da das Zentral-Softwareupdate wie erwähnt
sicherheitsrelevante Funktionen der Aufzuganlage be-
treffen kann, ist es bevorzugt, wennwenigstens einer der
beiden Faktoren der 2-Faktor-Authentifizierung nicht
über eine externe Instanz bezogen wird, sondern nur
durch manuelles Betätigen eines Bedienelements (bei-
spielsweise eine mechanische Taste oder eine virtuelle
Taste eines touch display) an der Aufzuganlage, bevor-
zugt an der Aufzugelektronikeinheit eingebbar ist (zum
Beispiel durch einen Service-Techniker vor Ort). Denn
auf dieseWeise kann die Sicherheit beimAufspielen des
Zentral-Softwareupdate wesentlich verbessert werden.
Insbesondere ist es so wesentlich erschwert, mittels
einer reinen Cyber-Attacke ein korrumpiertes Zentral-
Softwareupdate auf den Zentralprozessor aufzuspielen,
weil das Bedienelement nicht aus der Ferne manipulier-
bar ist.
[0078] Selbstverständlich kann der Zentralprozessor
vor dem Aufspielen eines Zentral-Softwareupdates wie
auch eines Peripherie-Softwareupdates die Aufzugan-
lage in einen sicheren Betriebszustand zu versetzen.
Beispielsweise verbietet sich ein Aufspielen eines Zent-
ral-Softwareupdates, wenn der Zentralprozessor gerade
eine Fahrt mit der Aufzugkabine durchführt.
[0079] Bei dem vorgestellten Ansatz zum sicheren
Aufspielen eines Zentral-Softwareupdates überwacht
also der Zusatzprozessor die Sicherheit und Zulässigkeit
desSoftwareupdates, welches auf denZentralprozessor
aufgespielt werden soll. Besonders bevorzugt ist es da-
bei, wenn der Zusatzprozessor diese Freigabe nur bei
Erfüllung wenigstens einer weiteren Freigabebedingung
erteilt. Diese Freigabebedingung kann dabei insbeson-
dere Parameter betreffen, die während des Fahrbetriebs
der Aufzuganlage vor dem Aufspielen des Zentral-Soft-
wareupdates erfasst und abgespeichert wurden. Eine
solche Erfassung und Abspeicherung kann beispiels-
weise von dem Zentralprozessor selbst oder von dem
wenigstens einen Zusatzprozessor geleistet werden.
[0080] Das Zentral-Softwareupdate kann beispiels-
weise sicher über einen Zusatzprozessor, der den Kon-
takt zum Internet oder einer sonstigen externen Quelle
herstellt (Router), bezogen werden.
[0081] Eine von demZusatzprozessor überprüfte Frei-
gabebedingung, wie oben erwähnt, kann beispielsweise
eine gewisse Mindestanzahl an fehlerfreien Fahrten
sein, die die Aufzuganlage in einem bestimmten Zeit-
raum absolviert hat. Eine weitere mögliche Freigabebe-
dingung ist ein Freigeben mittels einer separaten Remo-
te-Verbindung, beispielsweise durch Kontaktaufnahme
mit einem sicheren Server. Hierbei kann die Sicherheit
der Remote-Verbindung durch gängige Technologien
wie gesonderte Authentifizierung, vorzugsweise 2-Fak-
tor-Authentifizierung, und/oder Verschlüsselung (z.B.
mittels einer VPN-Verbindung) gewährleistet werden.
Durch solche und vergleichbare Ansätze kann der Zent-
ralprozessor somit dazu eingerichtet sein, mittels einer

externen Instanz (beispielsweise dem besagten siche-
ren Server) eine Sicherheitsprüfung des aufzuspielen-
den Zentral-Softwareupdates vorzunehmen und/oder
die Zulässigkeit des Zentral-Softwareupdates zu
überprüfen.
[0082] Derjenige Zusatzprozessor, der die die Zuläs-
sigkeit des Updates des Zentralprozessors überprüft,
kann entweder i) mittels einer hardwareunabhängig pro-
grammierbaren Software implementiert sein oder aber ii)
mittels hardwareabhängiger, insbesondere proprietärer,
Software, deren Ausgestaltung also von der verwende-
ten Hardware abhängt.
[0083] Der wenigstens eine Zusatzprozessor oder der
Zentralprozessor kann/können auch dazu eingerichtet
sein, eine nachgelagerte Sicherheitsüberprüfung, also
nach dem Aufspielen eines Zentral-Software-Updates
auf den Zentralprozessor und/oder nach demAufspielen
eines Peripherie-Software-Updates auf einen der Zu-
satzprozessoren, durchzuführen. Durch eine solche
nachgelagerte Sicherheitsüberprüfung kann die Sicher-
heit im Betrieb der Aufzuganlage in Bezug auf die Cyber-
security weiter erhöht werden. Hierzu ist es besonders
bevorzugt, wenn der Zusatzprozessor in regelmäßigen
Abständen die Zulässigkeit einer Software überprüft, die
vomZentralprozessor zuseinemBetriebeingesetztwird.
[0084] Ferner ist es auch möglich, dass durch die Auf-
zugelektronikeinheit sichere Testfahrten (der Aufzugka-
bine) ohne Passagiere initiiert werden. Durch solche
Testfahrten können nämlich Betriebsparameter von der
Aufzugelektronikeinheit erfasst werden, die dann bei der
nachgelagerten Sicherheitsüberprüfung berücksichtigt
werden können.D.h. die nachgelagerteSicherheitsüber-
prüfung kann eine Überprüfung von Betriebsparametern
umfassen, die bei solchen von der Aufzugelektronikein-
heit initiierten, sicheren Testfahrten gesammelt wurden.
Solche autonomen Testfahrten werden überhaupt erst
möglich, weil der Zentralprozessor der Aufzugelektronik-
einheit dadurch, dass er eine Information hinsichtlich der
Aufzugkabinenposition auswertet (und bevorzugt ferner
wenigstens eine Sicherheitsschaltung ausliest) und zu-
dem die Fahrkurve vorgibt, überhaupt erst solche Test-
fahrten sicher und vor allem autonom durchführen kann.
Zu diesem Zweck ist es vorzuziehen, wenn der Zentral-
prozessor dazu eingerichtet ist, über Auslesen von we-
nigstens einem Sensor vor dem Ausführen einer auto-
nomen Testfahrt zu überprüfen, ob sich Personen in der
Aufzugkabine befinden.
[0085] Um die Sicherheit für Personen weiter zu erhö-
hen kann ferner vorgesehen sein, dass die Aufzugelekt-
ronikeinheit einenFahrbetrieb derAufzuganlagemit Per-
sonen sperrt, sobald die besagte nachgelagerte Sicher-
heitsüberprüfung einen fehlerhaften Betrieb der Aufzug-
anlage oder aber einen Fehler im Zentral-Softwareup-
date ergibt/bemerkt.
[0086] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die
Aufzugelektronikeinheit, insbesondere der wenigstens
eineZusatzprozessor oderderZentralprozessor, sichere
Testfahrten ohne Passagiere in der Kabine, beispiels-
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weise nachts, durchführt. Es ist im Stand der Technik
bereitsüblich,beispielsweiseLernfahrtendurchzuführen
oder Testfahrten, mit denen die korrekte Funktionalität
der Aufzugsbremsen getestet wird. Das Vorhandensein
von Passagieren in der Kabine kann dabei durch Mes-
sung des Gewichts der Kabine sicher detektiert werden.
Bei solchen Testfahrten können beispielsweise auch
sensorisch elektrische Ströme oder sonstige Sensorsig-
nale als Betriebsparameter erfasst werden, was dann
Rückschlüsse auf die korrekte Funktionsweise des Auf-
zugs zulässt.
[0087] Wird trotz vorheriger Sicherheitsüberprüfung
ein schadhaftes Update auf den Zentralprozessor auf-
gespielt, welches den Betrieb des Aufzugs unsicher ge-
staltet oder zu Fehlern im Betrieb führt, so kann dieses
Problem somit durch das Ausführen der sicheren Test-
fahrten erkannt und entsprechend dann der Betrieb des
Aufzugs mit Personen durch die Aufzugelektronikeinheit
gesperrt werden.
[0088] Bei schadhafter Malware, die mittels eines Up-
dates auf den Zentralprozessor gelangen könnte, wäre
es auch vorstellbar, dass die Malware erst nach einem
bestimmtenZeitablauf aktivwird, sodass das schadhafte
Update durch initiale Testfahrten nicht erkannt werden
kann.Umdies zu vermeiden kann aber vorgesehen sein,
dass in regelmäßigen Zeitabständen, etwa täglich oder
einmal pro Woche, die besagten sicheren Testfahrten
ohne Passagiere automatisiert von der Aufzugelektro-
nikeinheit durchgeführt werden. Auf diese Weise kann
fortlaufend eine automatisierte nachgelagerte Sicher-
heitsüberprüfung gewährleistet werden, mit der insbe-
sondere schadhafte Updates des Zentralprozessors er-
kannt werden können.
[0089] Zur Erhöhung der Energieeffizienz kann
schließlich vorgesehen sein, dass die Leistungsendstufe
der Aufzugelektronikeinheit (zusammen mit dem Zent-
ralprozessor) als ein Active-Front-End (AFE‑)Umrichter
ausgestaltet ist. Hierzu kann die Leistungsendstufe ins-
besondere einen geregelten Netzgleichrichter umfas-
sen, der beispielsweise mittels einer Einspeise‑ und
Rückspeiseeinheit realisiert werden kann. Der Zentral-
prozessor kann in einem solchen Fall dazu eingerichtet
sein, den AFE-Umrichter so anzusteuern, dass bei Be-
trieb des Aufzugsmotors in einem generatorischen Be-
trieb kinetische Bremsleistung elektrisch mithilfe des
AFE-Umrichters in ein externes Netz zurückgespeist
werden kann. Der Zentralprozessor kann bei solchen
Ausgestaltungen somit als Teil des AFE-Umrichters auf-
gefasst werden.
[0090] Eskann in derAufzuganlagealso insbesondere
vorgesehen sein, dass beim Abbremsen der Aufzugs-
kabine elektrische Leistung, die in einem Generator‑
und/oder Kurzschluss-Betrieb im Aufzugmotor entsteht,
insNetzzurückgespeistwird.Mit anderenWortenkann in
einem solchen Fall unter Umständen auf einen Brems-
widerstand verzichtet werden. Auch eine solche elekt-
rische Rückspeisung von kinetischer Bremsenergie der
Aufzuganlage kann die Aufzugelektronikeinheit, ge-

nauer der Zentralprozessor, somit steuern und regeln,
wobei sich der Zentralprozessor hierzu eines Zusatz-
prozessors bedienen kann, also diesen entsprechend
ansteuern kann. Der auf diese Weise realisierte AFE-
Frequenzumrichter, ggf. mit geregeltem Netzgleichrich-
ter, kann eingangsseitig über aktive Leistungsschalter,
beispielsweise in Form von IGCTs (integrated gate-com-
mutated thyristor) oder IGBTs (insulatedgate bipolar
transistor), verfügen. Dies erfordert zwar einen höheren
Steueraufwand,eröffnet jedochdieMöglichkeit derEner-
gierückspeisung ins Netz, wenn die vom Aufzugmotor
angetriebeneMasse der Aufzugkabine (plus eventuelles
Gegengewicht) imFahrbetriebabgebremstwerdenmüs-
sen. Zu diesem Zweck kann die Aufzugelektronikeinheit
auch eine elektrischeRückspeiseeinheit umfasst, die die
Funktion der elektrischen Rückspeisung von Brems-
energie übernimmt. Eine Ausgestaltung der Leistungs-
endstufe mit samt dem Zentralprozessor als ein AFE
ermöglicht zudem ein schnelles Umschalten zwischen
motorischem und generatorischem Betrieb des Aufzug-
motors / der Antriebseinheit.
[0091] Wird beispielsweise ein magneterregter Syn-
chronmotor als Aufzugmotor eingesetzt, so kann dieser
ein drehzahlabhängiges Bremsmoment erzeugen, das
entsteht, sobald die Motorwicklungen elektrisch kurzge-
schlossen werden. Eine solche Kurzschlussfunktion
kann mit dem Zentralprozessor geregelt werden, d.h.
die Aufzuganlage, insbesondere die Aufzugelektronik-
einheit, kann zu diesem Zweck eine elektronische Kurz-
schlussschaltungumfassen, dieüberdenZentralprozes-
sor ansteuerbar ist. Mit einer solchen Kurzschlussschal-
tung können die Motorwicklungen des Aufzugmotors
somit nach Bedarf kurzgeschlossen werden und/oder
es kann der gesamte Frequenzumrichter nach außen
hin stromlos geschalten werden. Hierbei kann der Zent-
ralprozessor das Kurzschließen nicht nur zum Zweck
einer Rekuperation von Bremsenergie einsetzen, son-
dern beispielsweise auch imRahmen eines Notbetriebs,
um die Aufzugkabine (insbesondere bei Verwendung
einer getriebelosen Antriebseinheit), vermittelt über
dasmit Hilfe des Kurzschlusses erzeugte elektromagne-
tische Bremsmoment, sicher im Fahrschacht passiv ver-
fahren zu können. In diesem Fall bewegt sich die Auf-
zugkabine also nur aufgrund ihres Eigengewichts (und
ggf. einer zusätzlichen Beladung) und wird dabei durch
das elektromagnetische Bremsmoment abgebremst; es
findet aber unter Umständen kein gesteuerter generato-
rischer Betrieb statt.
[0092] Der Zentralprozessor kann schließlich auch da-
zueingerichtet sein, beimAusführenderMotorsteuerung
zeitkritische und/oder echtzeitrelevante Signale zu ver-
arbeitenund/oder zeitkritischeund/oder echtzeitrelevan-
te Motorsteuerbefehle zu generieren.
[0093] Zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe
wird aucheinVerfahren zumsicherenAktualisiereneiner
Aufzugelektronikeinheit bzw. einer Aufzuganlage vorge-
schlagen. Hierbei kann die Aufzugelektronikeinheit wie
eingangs beschrieben und/oder gemäß einem der auf
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eine Aufzugelektronikeinheit gerichteten Ansprüche
oder wie zuvor beschrieben ausgestaltet sein. Bei dem
Verfahren ist nun vorgesehen, dass die Aktualisierung
durch Aufspielen eines Zentral-Software-Updates auf
einenProzessor durchgeführt wird,wobei dieserProzes-
sor insbesondere der zuvor beschriebene Zentralpro-
zessor der Aufzugelektronikeinheit sein kann. Zudem
ist vorgesehen, dass zunächst die Sicherheit des Zent-
ral-Software-Updates, noch vor dem Aufspielen, durch
einen Zusatzprozessor, welches insbesondere ein Zu-
satzprozessor der besagten Aufzugelektronikeinheit
sein kann, überprüft und je nachPrüfungsergebnis durch
diesen Zusatzprozessor freigegeben wird. Hierbei ist es
bevorzugt, wenn der Zusatzprozessor (zum Zweck der
Freigabe) wenigstens eine Freigabebedingung über-
prüft, wobei der Zusatzprozessor hierzu insbesondere
auf eine externe Instanz wie beispielsweise einen exter-
nen sicheren Server zugreifen kann. Das Zentral-Soft-
ware-Update kann hierbei von einer externen Quelle,
beispielsweise von einem USB-Speicher oder über eine
Netzwerkverbindung, bezogen werden.
[0094] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn zumin-
dest eine von dem Zusatzprozessor geprüfte Freigabe-
bedingung einen Parameter betrifft, der während des
Fahrbetriebs der Aufzuganlage noch vor demAufspielen
des Zentral-Software-Updates erfasst und gespeichert
wurde. Dies kann, wie bereits erwähnt wurde, von dem
Zentralprozessor oder von dem Zusatzprozessor geleis-
tet werden.
[0095] Schließlich wird zur weiteren Verbesserung der
Sicherheit im Betrieb einer Aufzuganlage ein weiteres
Verfahren vorgeschlagen, welches eine einem Softwar-
teupdate nachgelagerte Sicherheitsüberprüfung einer
Aufzugelektronikeinheit und/oder einer Aufzuganlage
ermöglicht. Dieses Verfahren kann insbesondere ergän-
zend oder alternativ zu den zuvor beschriebenen Ver-
fahren eingesetzt werden, um die Sicherheit zu erhöhen.
Bei diesem zweiten Verfahren ist vorgesehen, dass die
Sicherheitsüberprüfung durch das Aufspielen eines
Zentral-Software-Updates auf einen Prozessor der Auf-
zuganlage (insbesondere auf den Zentralprozessor un-
d/oder einen der Zusatzprozessoren der Aufzugelektro-
nikeinheit) getriggert wird und dass ferner in regelmäßi-
gen Abständen die Zulässigkeit einer vom Zentralpro-
zessor zu seinem Betrieb verwendeten Software über-
prüft wird. DieseSicherheitsüberprüfung kann bevorzugt
von dem Prozessor selbst, insbesondere einem/dem
Zentralprozessor oder von einem Zusatzprozessor der
Aufzugselektronikeinheit, automatisiert (d.h. insbeson-
dere ohne externe Triggerung) durchgeführt werden.
[0096] Im Rahmen dieses Verfahrens kann ferner vor-
gesehen sein, dass zum Zwecke der Sicherheitsüber-
prüfung sichere Testfahrten ohne Passagiere mit der
Aufzuganlage (vorzugsweise automatisiert) durchge-
führt werden und dass dabei Betriebsparameter erfasst
werden, die bei der nachgelagerten Sicherheitsüberprü-
fung berücksichtigt werden. Denn aus solchen Betriebs-
parametern lassen sich Rückschlüsse auf die korrekte

Funktionsweise der Aufzuganlage/der Aufzugelektronik-
einheit und damit auf die Zulässigkeit und Sicherheit des
durchgeführten Zentral-Software-Updates vollziehen.
[0097] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen näher beschrieben, ist aber nicht auf
diese Ausführungsbeispiele beschränkt. Weitere Ausbil-
dungen der Erfindung können aus der nachfolgenden
Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels
in Verbindung mit der allgemeinen Beschreibung, den
Ansprüchen sowie den Zeichnungen gewonnenwerden.
Bei der folgenden Beschreibung verschiedener bevor-
zugter Ausführungsformen der Erfindung erhalten in ih-
rer Funktion übereinstimmende Elemente auch bei ab-
weichender Gestaltung oder Formgebung übereinstim-
mende Bezugszahlen.
[0098] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ersten erfin-
dungsgemäßen Aufzugelektronikeinheit mit ei-
nem Zentralprozessor,

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer zweiten erfin-
dungsgemäßen Aufzugelektronikeinheit,

Fig. 3 eine schematische Ansicht einer dritten erfin-
dungsgemäßen Aufzugelektronikeinheit,

Fig. 4 eine schematische Ansicht einer vierten erfin-
dungsgemäßen Aufzugelektronikeinheit,

Fig. 5 eine schematische Ansicht einer fünften erfin-
dungsgemäßen Aufzugelektronikeinheit,

Fig. 6 illustriert einen sicheren Update-Vorgang ei-
nes Zusatzprozessors,

Fig. 7 illustriert einen sicheren Update-Vorgang des
Zentralprozessors, wobei also hier ein Soft-
warteupdate auf den Zentralprozessor aufge-
spielt wird und schließlich

Fig. 8 Details der direkten Kommunikation zwischen
Zentralprozessor und Leistungsendstufe einer
erfindungsgemäßen Aufzugelektronikeinheit.

[0099] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Aufzuge-
lektronikeinheit 1, die dazu vorgesehen ist und hierfür
eingesetzt werden kann einen Aufzugmotor 3 einer kom-
plexen Aufzuganlage 28 anzusteuern. Hierzu umfasst
die Aufzugelektronikeinheit 1 einen Prozessor 11, der
eine Steuerungs-CPU realisiert, die mit externen Sen-
dern 27, beispielsweise einem Aufzugsbenutzer, der
eine Eingabe über ein Bedieninterface tätigt, kommuni-
ziert. Die Steuerungs-CPU 11, die als eine Zentralpro-
zessor 4 ausgestaltet ist, empfängt somit externe Rufe
und erzeugt in Reaktion hierauf eine geeignete Ansteue-
rung des Aufzugmotors 3, um so eine bestimmte Auf-
zughaltestelle mit einer Aufzugkabine 20 der Aufzugan-
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lage 28 anzufahren, die dem eingegangenen Ruf ent-
spricht.
[0100] Der Zentralprozessor 4 realisiert somit eine
Motor-Frequenzumrichter-CPU, die Motorsteuerungs-
signale 42 generiert und an eine Leistungsendstufe 2
als Teil der Aufzugelektronikeinheit 1 übermittelt
(schwarzer Blockpfeil). Der Zentralprozessor 4 und die
Leistungsendstufe 2 bilden hier also einen Frequenzum-
richter 39. Die Leistungsendstufe 2 generiert gemäß den
Motorsteuerungssignalen 42 in an sich bekannterWeise
eine geeignete Ausgangswechselspannung 38, um so
den Aufzugsmotor 3 zu betreiben und die mittels Trag-
mitteln 15 aufgehängte Aufzugkabine 20 entsprechend
im Fahrschacht zu verfahren. Hierbei liest der Zentral-
prozessor 4 einen Schachtpositionsgeber oder sonstige
Feldgeräte 24 je nach Bedarf aus, die für die Sicherheit
des Betriebs des Aufzugs 22 relevant sind. Der Zentral-
prozessor 4 kann auf diese Weise den Fahrbetrieb der
Aufzuganlage 28 sicher vorgeben.
[0101] Der Zentralprozessor 4 der Aufzugelektronik-
einheit 1 der Figur 1 kann nicht nur direkt mit der Leis-
tungsendstufe2kommunizieren, umsoeineMotorsteue-
rung 37 zu realisieren, sondern auch über eine elektro-
nische Sicherheitsschnittstelle 7 eine Sicherheitsschal-
tung 23 auslesen, die ihrerseits Informationen von si-
cherheitsrelevantenFeldgeräten 24 oder sonstigenSen-
soren 25 abfrägt. Der Zentralprozessor 4 übernimmt hier
also Grundfunktionen des Aufzugsbetriebs wie bei-
spielsweise das Anfahren einer gewünschten Aufzug-
haltestelle, da der Zentralprozessor 4 auf von außen
eingehende (also externe) digitale Rufe von externen
Sendern 27 reagiert, indem er entsprechende Motor-
steuerungssignale 42 erzeugt und direkt an die Leis-
tungsendstufe 2 überträgt.
[0102] Im Rahmen einer Motorsteuerung 37 steuert
der Zentralprozessor 4 somit die Leistungsendstufe 2
mittels der Motorsteuerungssignale 42 direkt an und
steuert so, vermittelt durch die Leistungsendstufe 2,
den Aufzugmotor 3, nämlich gemäß dem eingegange-
nenRuf. Hierzu erzeugt der Zentralprozessor 4 auf Basis
des eingehenden externen Rufs und unter Berücksich-
tigung von wenigstens einer Information hinsichtlich ei-
ner aktuellenPositionderAufzugkabine20eine jeweilige
Fahrkurve und leitet aus dieser Fahrkurve die entsprech-
enden Motorsteuerungssignale 42 ab. Die Fahrkurve
generiert der Zentralprozessor 4 dabei abschnittsweise,
sodass in regelmäßigen Zeitabständen aktualisierte Mo-
torsteuerungssignale 42 vom Zentralprozessor 4 an die
Leistungsendstufe 2 ausgegeben werden.
[0103] Wie die Figur 8 illustriert, kann der Zentralpro-
zessor 4 über wenigstens einen Analogsignalausgang
43 und/oder über wenigstens eine PWM-Einheit 44 ver-
fügen, die jeweils direkt mit der Leistungsendstufe 2
verbunden ist/sind, um analoge Signale und/oder
PWM-Signale 40 als Motorsteuerungssignale 42 direkt
an die Leistungsendstufe 2 zu übermitteln. Man erkennt
in Figur 8 aber auch, dass die Leistungsendstufe 2 eine
Hardwareschaltung 45 umfassen kann, etwa um ein

PWM-Signal 40 in entsprechende analoge Ansteuersig-
nale zum Ansteuern von Leistungsschaltern einer Inver-
terschaltung 46 der Leistungsendstufe 2 umzusetzen.
[0104] In Figur 1 erkennt man auch, dass die Aufzug-
selektronikeinheit 1 über mehrere elektronische Ruf-
schnittstellen 6 verfügt, über welche der Zentralprozes-
sor 4 mit externen Sendern 27 digital kommunizieren
kann. Auf diese Weise kann der Zentralprozessor 4 bei-
spielsweise externe Rufe aus dem Aufzugschacht oder
von einer Anzeige oder von einem Bedieninterface des
Aufzugs 22 entgegennehmen. Wie illustriert, kann der
Zentralprozessor 4 aber beispielsweise auch auf diese
Weise auf einen externen Netzwerkknoten 29 zugreifen,
der seinerseits wiederum eine eigene CPU umfassen
kann.
[0105] Der Zentralprozessor 4 übernimmt ferner auch
das Ansteuern eines Türantriebs der Aufzugkabine 20.
Hierbei detektiert der Zentralprozessor 4 durch Kommu-
nikation mit Zonenmagneten, die im Aufzugschacht an-
geordnet sind, wenn die Fahrzeugkabine 20 in eine
Türzone einfährt. In diesem Fall überbrückt der Zentral-
prozessor 4 ein Glied einer Sicherheitskette der Aufzug-
anlage. Indemder Zentralprozessor 4 somit steuernd auf
die Sicherheitskette einwirkt, ermöglicht er ein frühes
Öffnen der Türen (durch Ansteuern des Türantriebs)
nochbevor dieFahrzeugkabineeinesichere finaleHalte-
position innerhalb der Türzone erreicht hat.
[0106] Kennzeichnend für die in Figur 1 vorgestellte
Architektur der erfindungsgemäßen Aufzugselektronik-
einheit 1 ist somit, dass der Zentralprozessor 4 im Rah-
men der Motorsteuerung 37 die Leistungsendstufe 2
ansteuert, um über diese den Aufzugmotor 3 zu steuern
und zu regeln und damit denAufzugsbetrieb vorzugeben
und dass ferner der Zentralprozessor 4Grundfunktionen
des Aufzugsbetriebs übernimmt, nämlich das Reagieren
auf externe Rufe, das Vorgeben einer Fahrkurve für den
Aufzugbetrieb unddasAuswertender erwähntenSicher-
heitsschaltung 23. Im Rahmen der Motorsteuerung 37
implementiert der Zentralprozessor 4 dabei zeitkritische
Operationen, die in weniger als 1 ms ausgeführt werden
müssen. Gleichzeitig übernimmt der Zentralprozessor 4
aber auch die Fahrbetriebsteuerung der Aufzuganlage
28, die auch zahlreiche zeitunkritische Operationen um-
fasst, die in geringerer Geschwindigkeit abgearbeitet
werden können. Dies ist möglich, weil der Zentralprozes-
sor 4 über ein System intelligenter Interrupts verfügt,
sodass zeitkritische und nicht-zeitkritische Operationen
sequentiell nacheinander und geordnet nach ihrer Prio-
rität vom Zentralprozessor 4 abgearbeitet werden.
[0107] Figur 2 zeigt eine weitere mögliche Ausgestal-
tung einer erfindungsgemäßenAufzugselektronikeinheit
1, die aber nun, imVergleich zuderFigur 1, einenZusatz-
prozessor 5a umfasst. Dieser Zusatzprozessor 5a über-
nimmt eine Zusatzfunktion und ergänzt damit den Funk-
tionsumfang des Zentralprozessors 4 modular, weil die
Zusatzfunktion durch Hinzufügen/Weglassen des Zu-
satzprozessor einfach hinzugefügt oder aber weggelas-
sen werden kann.
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[0108] Im gezeigten Beispiel der Figur 2 kommuniziert
derZentralprozessor4vermittelt überdenZusatzprozes-
sor 5a mit einer Ein- und Rückspeisungseinheit 13, über
welche die Leistungsendstufe 2 Leistung aus dem
Stromnetz 12 beziehen oder aber in selbiges rückspei-
sen kann. Eine solche Rückspeisung kann beispielswei-
se erfolgen, wenn der Aufzugmotor 3 im generatorischen
Betrieb betriebenwird und zumAbbremsender Aufzugs-
kabine 20 eingesetzt wird, wobei in diesemFall die dabei
entstehende kinetische Bremsenergie in elektrische
Leistung gewandelt wird, die über die Einheit 13 zurück
ins Stromnetz 12 fließt. Somit realisiert der Zentralpro-
zessor 4 mit Hilfe des Zusatzprozessors 5a eine elektro-
dynamische Bremsfunktion bzw. eine Energierekupera-
tionsfunktion.
[0109] Im Beispiel der Figur 3 umfasst die Aufzugse-
lektronikeinheit 1, die ansonsten analog zu derjenigen
der Figur 2 bzw. Figur 1 ausgestaltet ist, einen weiteren
Zusatzprozessor 5b, wobei hier der Zentralprozessor 4
über jeweilige interne Kommunikationsschnittstellen 8,
die mittels eines BUS-Systems 10 realisiert sind, mit den
beiden Zusatzprozessoren 5a und 5b kommuniziert.Wie
man in der Figur 3 erkennt, ist mittels des Zusatzprozes-
sors5beinezusätzlicheelektronischeRufschnittstelle6c
geschaffen, über welche der Zentralprozessor 4, ver-
mittelt durch den Zusatzprozessor 5b, mit weiteren Peri-
pheriegeräten 26 kommunizieren kann. Der Zusatzpro-
zessor 5b wird dabei mittels einer hardwareunabhängi-
gen Software, nämlich einem Linux-Betriebssystem, be-
trieben.
[0110] Im Beispiel der Figur 4 übernimmt der zweite
Zusatzprozessor 5b auch die Funktion eines Routers 18
und vermittelt so zwischen dem Zentralprozessor 4 und
einer externen Instanz 19 wie beispielsweise dem Inter-
net oder einer Cloud.
[0111] ImweiterenBeispiel der Figur 5 ist hingegen ein
dritter Zusatzprozessor 5c vorgesehen, der hier die
Funktion eines solchen Routers 18 übernimmt, wobei
mit diesem Ansatz beispielsweise auch Rufe einer Fern-
steuerung 31 oderweiterer (z.B. weit entfernter) externer
Sender 27 entgegengenommenwerden können.Mithilfe
des BUS-Systems 10 kann auch hier erneut der Zentral-
prozessor 4 vermittelt über den Zusatzprozessor 5c auf
diese externen Informationsquellen 19, 27, 31 zugreifen
oder von diesen Rufe empfangen und in entsprechende
Operationen umsetzen. Mit dieser Architektur kann bei-
spielsweise eineEvakuierungsfahrt desAufzugs 22 über
eine Fernsteuerung 31 initiiert werden, ohne dass hierfür
der Zentralprozessor 4 eine direkte Verbindung mit dem
Internet aufweisen muss. Um dies sicher zu gestalten,
können beispielsweise Authentifizierungsabfragen und
dergleichen implementiert sein.
[0112] Da der Zentralprozessor 4, insbesondere digi-
tal, mit zahlreichen Komponenten der Aufzuganlage 28
kommunizieren kann, kann er auch Betriebsparameter
während des Betriebs der Aufzuganlage 28 sammeln
und dokumentieren. Hierzu gehören insbesondere die
Dokumentation von Fehlermeldungen und der tatsäch-

lich von der Aufzugkabine 20 absolvierten Fahrkurven.
Der Zentralprozessor 4 führt zudem nachts sichere Test-
fahrten ohne Passagiere in der Aufzugkabine 20 auto-
nom durch und misst dabei Stromaufnahmen der An-
triebseinheit sowie weitere Betriebsparameter. Aus sol-
chen gesammelten Betriebsparametern ermittelt der
Zentralprozessor 4 dann Schätzwerte für Rest-Lebens-
dauern einzelner Komponenten. Fällt eine solche Rest-
Lebensdauer zu gering aus, kann der Zentralprozessor 4
(mit Hilfe des Zusatzprozessors 5c) eine Push-Nachricht
über das Internet absetzen und so eine Wartung der
Aufzuganlage 28 initiieren. Die Push-Nachricht kann
dabei Informationen umfassen, welche Komponente
auszutauschen/zu warten ist. Wird, beispielsweise wäh-
rend einer nächtlichen Testfahrt, eine signifikante Abwei-
chung der Stromaufnahme oder eine unzulässige
Sprungantwort der Antriebseinheit vom Zentralprozes-
sor 4 detektiert, so kann dieser auch autonom die Motor-
steuerung 37 anpassen und so autonom den Betrieb der
Aufzuganlage 38 optimieren.
[0113] Die Figur 6 illustriert ein erfindungsgemäßes
Verfahren, mit dem der Zentralprozessor 4 ein Periphe-
rie-Softwareupdate freigeben kann, welches auf einen
der gezeigten Zusatzprozessoren 5 der Aufzugselektro-
nikeinheit 1 aufgespielt werden soll. Ein solches Softwa-
reupdate kann beispielsweise vermittelt über den Zu-
satzprozessor 5c von einer externen Instanz 19 wie bei-
spielsweise einem sicheren Server abgerufen werden.
Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass - noch bevor
das Peripherie-Softwareupdate auf den jeweiligen Zu-
satzprozessor 5 aufgespielt wird - zunächst die Zuläs-
sigkeit und Sicherheit dieses Updates von dem Zentral-
prozessor 4 geprüft wird. Hierzu überprüft der Zentral-
prozessor 4 eine Freigabebedingung. Beispielsweise
kann eine 2-Faktor-Authentifizierung als Freigabebedin-
gung vorgesehen sein, bei der der Zentralprozessor 4
einerseits vermittelt über den Zusatzprozessor 5c auf
den externen Server 19 zugreift und ferner mittels einer
Bedienerabfrage 33 eine Bestätigung anfordert, die ein
Service-Techniker mithilfe des gezeigten Eingabegeräts
35manuell eingebenmuss.Der Zentralprozessor 4 kann
somit über eine Sicherheitsabfrage 34 zunächst die Zu-
lässigkeit des Updates mithilfe des externen Servers 19
überprüfen und ferner über die Bedienerabfrage 33 si-
cherstellen, dass das Softwareupdate zum jetzigen Zeit-
punkt auch tatsächlich gewünscht und sicher durchge-
führt werden kann, weil es vom Service-Techniker frei-
gegeben wurde.
[0114] Die Figur 7 zeigt hingegen den Fall, wenn ein
Zentral-Softwareupdate auf den Zentralprozessor 4 auf-
gespielt werden soll. Auch dieses Softwareupdate kann
beispielsweise über den Router 18 von einer externen
Instanz 19 bezogen werden oder beispielsweise, in an
sich bekannter Weise, von einem elektronischen Spei-
chergerät wie einemUSB-Stick, welches/welcher in eine
entsprechende Schnittstelle der Aufzugselektronikein-
heit 1 eingesteckt wird. Auch in diesem Fall wird das
Zentral-Softwareupdate erst nach einer erfolgten Frei-
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gabe auf den Zentralprozessor 4 aufgespielt, aber diese
Freigabe wird durch einen der Zusatzprozessoren 5 der
Aufzugelektronikeinheit 1 vorgenommen. Der zuständi-
ge Zusatzprozessor 5 prüft hierfür wenigstens eine Frei-
gabebedingung, wobei es besonders vorteilhaft sein
kann, wenn diese FreigabebedingungParameter betrifft,
beispielsweise eine Anzahl an fehlerfrei durchgeführten
Fahrten der Aufzuganlage 28, die während des Fahr-
betriebs der Aufzuganlage 28 noch vor dem Aufspielen
desSoftware-Updates bereits erfasst und abgespeichert
wurden. Um eine Beeinträchtigung von sicherheitsrele-
vanten Funktionen der Aufzuganlage 28 durch das Auf-
spielen des Zentral-Softwareupdates zu vermeiden, gibt
der Zusatzprozessor 5 das Zentral-Softwareupdate nur
frei, wenn eine 2-Faktor-Authentifizierung erfolgreich
durchgeführt wurde. Einer der beiden Faktoren dieser
Authentifizierung kann dabei nicht aus der Ferne ein-
geben werden, sondern muss durch manuelles Betäti-
gen einesBedienelements der Aufzugelektronikeinheit 1
vor Ort von einem Service-Techniker eingegeben wer-
den.
[0115] Anhand der Figur 1, die in etwa eine Minimal-
Lösung einer erfindungsgemäßen Aufzugseinheit 1 dar-
stellt, kann auch einfach nachvollzogen werden, wie mit
diesem System eine nachgelagerte Sicherheitsüberprü-
fung durchgeführt werden kann, die erst nach Aufspielen
eines Zentral-Software-Updates auf den Zentralprozes-
sor 4 durchgeführt wird: Hierzu kann vorgesehen sein,
dass das besagte Aufspielen zunächst die Sicherheits-
überprüfung triggert. Der Zentralprozessor 4 kann dann,
beispielsweise in regelmäßigenAbständenund/oder ins-
besondere nachts, sichere Testfahrten ohnePersonen in
der Aufzugskabine 20 mit dem Aufzug 22 durchführen
und dabei Betriebsparameter sammeln (also erfassen
und speichern), die beispielsweiseüber angeschlossene
Feldgeräte 24 sensorisch erfasst werden können. Ist
eine ausreichende Anzahl solcher sicheren Testfahrten
durchgeführt worden, kann der Zentralprozessor 4 dann
die Sicherheitsüberprüfung anhanddieser gesammelten
Betriebsparameter/-daten durchführen und somit ent-
scheiden, ob die Betriebsparameter eine korrekte Funk-
tionsweise der Aufzuganlage 28 dokumentieren und so-
mit auch nach Aufspielen des Zentral-Software-Updates
ein sicherer Betrieb des Aufzugs 22 gewährleistet wer-
den kann. Fällt die Sicherheitsüberprüfung hingegen
negativ aus, so sperrt der Zentralprozessor 4 den weite-
ren Fahrbetrieb des Aufzugs 22, jedenfalls sobald sich
Personen in der Aufzugkabine 20 befinden.
[0116] Zusammenfassend wird eine intelligente Auf-
zugelektronikeinheit 1 vorgeschlagenmit einem Zentral-
prozessor 4, der sowohl eine zeitkritische Motorsteue-
rungsbefehle umfassende Motorsteuerung 37 imple-
mentiert als auch Grundfunktionen des Aufzugsbetriebs
ausführt wie beispielsweise das Reagieren auf externe
Rufe, dasVorgebeneinerFahrkurveoder dasAuswerten
einer Sicherheitsschaltung 23 derjenigen Aufzuganlage
28, inwelcher die Aufzugelektronikeinheit 1 zumSteuern
eines Aufzugmotors 3 eingesetzt wird. Die Aufzugelekt-

ronikeinheit 1 umfasst dabei auch die für den Betrieb des
Aufzugmotors 3 notwendige Leistungsendstufe 2 und
kann darüber hinaus einen oder mehrere Zusatzprozes-
soren 5 umfassen, mit denen die Funktionalität der Auf-
zugelektronikeinheit 1 modular erweitert werden kann.
Mit dieser Architektur ist es insbesondere möglich, Soft-
wareupdates des Zentralprozessors 4 und/oder eines
Zusatzprozessors 5 sicher durchzuführen, eine nachge-
lagerte Sicherheitsüberprüfung eines solchen Software-
Updates durchzuführe, oder etwa den Betrieb der Auf-
zuganlage 28mit Hilfe des Zentralprozessors 4 autonom
zu optimieren.

Bezugszeichenliste

[0117]

1 Aufzugelektronikeinheit/Aufzugsteuervorrichtung
2 Leistungsendstufe (erzeugt 38 zum Betrieb von 3;

Teil von 39)
3 Aufzugmotor
4 Zentralprozessor (steuert indirekt 3 und direkt 2)
5 Zusatzprozessor (kommuniziert mit 4; kann ggf.

eine Verbindung zwischen einem externen Netz,
z.B. dem Internet, und 4 herstellen).

6 elektronische Rufschnittstelle
7 elektronische Sicherheitsschnittstelle
8 elektronische interne Kommunikationsschnittstel-

le
9 serielle Schnittstelle
10 BUS-System
11 Prozessor (insbesondere ausgestaltet als Mikro-

prozessor oder Mikrocomputer)
12 Stromnetz
13 Ein‑ und Rückspeisungseinheit (zum Beziehen

von Leistung von 12 oder Rückspeisen von Leis-
tung in 12)

14 Signalweg (insbesondere als Teil von 10)
15 Tragmittel (z.B. Stahlseile)
16 elektrische Verbindung (insbesondere bidirektio-

nal)
17 Gehäuse
18 Router
19 externe Instanz (Internet / Cloud / Server)
20 Aufzugkabine
21 Gegengewicht
22 Aufzug
23 Sicherheitsschaltung (insbesondere implemen-

tiert als Hardwareschaltung)
24 Feldgerät (z.B. Schachtpositionsgeber)
25 Sensor/Aktor
26 Peripheriegerät (nicht sicherheitskritisch)
27 externer Sender (z.B. Aufzugsbenutzer, externe

Rufe, aus der Schachtbox / Inspektionsbox, von
einer Anzeige oder von einem Bedieninterface)

28 Aufzuganlage
29 Netzwerkknoten (ggf. mit eigenem Prozessor/ei-

gener CPU)
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30 hardwareunabhängige Software
31 Fernsteuerung (von 22/28 vermittelt durch 1)
32 Eingangsstufe (AC/DC-Wandler, stellt DC-Span-

nung für 2 bereit)
33 Bedienerabfrage (= 1. Faktor)
34 Sicherheitsabfrage (= 2. Faktor)
35 Eingabegerät (Bedientaste, smart phone mit App

etc.)
36 Sicherheitsüberprüfung
37 Motorsteuerung
38 Ausgangswechselspannung (erzeugt von 2 auf

Basis von 40/42)
39 Frequenzumrichter
40 Analogsignal oder PWM-Signal
41 Fehlermeldung
42 Motorsteuerungssignal
43 Analogsignalausgang
44 PWM-Einheit
45 Hardwareschaltung (insbesondere umfassend ei-

nen Tiefpass zum Filtern eines PWM-Signals)
46 Inverterschaltung (mit Leistungstransistoren)
47 Antriebseinheit

Patentansprüche

1. Aufzugelektronikeinheit (1) zum Steuern eines
AufzugbetriebseinerAufzuganlage (28),umfassend
folgende Komponenten, vorzugsweise die in einem
gemeinsamen Gehäuse (17) untergebracht sind:

- eine Leistungsendstufe (2) zum Versorgen
eines Aufzugmotors (3) der Aufzuganlage (28)
mit einer Ausgangswechselspannung (38) und
- einen Prozessor (11), dadurch gekennzeich-
net,
‑ dass der Prozessor (11) als ein Zentralprozes-
sor (4) ausgestaltet und dazu eingerichtet ist,

- im Rahmen einer Motorsteuerung (37) die
Leistungsendstufe (2) mittels Motorsteue-
rungssignalen (42) direkt anzusteuern, um
vermittelt über die Leistungsendstufe (2)
den Aufzugmotor (3) zu steuern und zu
regeln, und dazu,
- Grundfunktionen des Aufzugbetriebs aus-
zuführen, nämlich das Reagieren auf exter-
ne, insbesondere digitale, Rufe von exter-
nen Sendern (27, 31) durch Erzeugen und
Ausgeben der entsprechenden Motor-
steuerungssignale (42) anhand einer jewei-
ligen Fahrkurve für den Aufzugbetrieb,

- insbesondere um so eine bestimmte Aufzug-
haltestelle mit einer Aufzugkabine (20) der Auf-
zuganlage (28) anzufahren.

2. Aufzugelektronikeinheit (1) nach Anspruch 1,

- wobei der Zentralprozessor (4) dazu einge-
richtet ist, die jeweilige Fahrkurve unter Berück-
sichtigung eines empfangenen externen Rufs
und der Auswertung von wenigstens einer In-
formation hinsichtlich einer aktuellen Position
einer Aufzugkabine (20) der Aufzuganlage
(28) vorzugeben,
- insbesondere wobei die Information vomZent-
ralprozessor (4) selbst abgefragt wird, etwa von
einem Sensor und/oder auf Basis eines virtuel-
len Abbilds der Aufzuganlage (38) und/oder auf
Basis einer Auswertung einer Sicherheitsschal-
tung (23), und/oder
- wobei der Zentralprozessor (4) zusammenmit
der Leistungsendstufe (2) einen Frequenzum-
richter (39) realisiert und/oder
- wobei der Zentralprozessor (4) wenigstens
einen Analogsignalausgang (43) und/oder we-
nigstens eine PWM-Einheit (44) umfasst, der/-
die direkt mit der Leistungsendstufe (2) verbun-
den ist.

3. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Zentralprozessor
(4) dazu eingerichtet ist,

- dieMotorsteuerung (37) desAufzugmotors (3),
die zeitkritische Operationen umfasst, die in
weniger als 1 ms ausgeführt werden müssen,
und
- eine Fahrbetriebssteuerung der Aufzuganlage
(28), die weniger zeitkritische Operationen, die
in mehr als 1 ms ausgeführt werden können,
und/oder zeitunkritischeOperationen, die inner-
halb von 10 ms ausgeführt werden müssen,
umfasst,

zu implementieren,

- vorzugweise wobei der Zentralprozessor (4)
dazu eingerichtet ist, die Motorsteuerung (37),
insbesondere die zeitkritischen Operationen,
priorisiert vor derFahrbetriebssteuerung, insbe-
sondere den zeitunkritischen Operationen, vor-
zugsweise sequentiell und/oder mittels eines
Zeitmultiplex-Verfahrens, abzuarbeiten, und/o-
der
- wobei der Zentralprozessor (4), insbesondere
wenigstens ein Prozessorkern des Zentralpro-
zessors (4), dazu eingerichtet ist, beim Ausfüh-
ren der Motorsteuerung (37)

- zeitkritische und/oder echtzeitrelevante
Signale zu verarbeiten und/oder
- zeitkritische und/oder echtzeitrelevante
Motorsteuerungssignale (42) zu generie-
ren.
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4. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Aufzugelektronik-
einheit (1) wenigstens einen Zusatzprozessor (5)
umfasst, der dazu eingerichtet ist, wenigstens eine
Zusatzfunktion auszuführen, die den Funktionsum-
fang des Zentralprozessors (4) modular ergänzt,
vorzugsweise wobei der wenigstens eine Zusatz-
prozessor (5)

- auf einem Mainboard eingesteckt ist, auf wel-
chem der Zentralprozessor (4) implementiert ist
und/oder
- mittels einer seriellen Schnittstelle (9), insbe-
sondere in Form eines BUS-Systems (10) zur
Datenübertragung, mit dem Zentralprozessor
(4) kommunizieren kann und/oder
-mittelseinesdual-portedRAMmitdemZentral-
prozessor (4) kommunizieren kann.

5. Aufzugelektronikeinheit (1) nach Anspruch 4,

- wobei der wenigstens eine Zusatzprozessor
(5) mit einer standardisierten hardwareunab-
hängigen programmierbarenSoftware (30), ins-
besondere einem standardisierten hardwareu-
nabhängigen Betriebssystem wie etwa LINUX,
betrieben wird / betreibbar ist / eine solche Soft-
ware umfasst
oder
- wobei der wenigstens eine Zusatzprozessor
(5), insbesondere ohne eigenes Betriebssys-
tem, mit dem Zentralprozessor (4) auf Basis
von Interrupts, insbesondere bidirektional, kom-
muniziert,
- vorzugsweise wobei der wenigstens eine Zu-
satzprozessor (5) dazu eingerichtet ist, einen
zentralen Interrupt des Zentralprozessors (4)
auszulösen, um so eine diesem zentralen Inter-
rupt zugeordnete zentrale Interrupt-Service-
Routine des Zentralprozessors zu triggern un-
d/oder
- wobei der Zentralprozessor (4) dazu einge-
richtet ist, einen peripheren Interrupt des we-
nigstens einen Zusatzprozessors (5) auszulö-
sen, um so eine diesem peripheren Interrupt
zugeordnete periphere Interrupt-Service-Routi-
ne des wenigstens einen Zusatzprozessors (5)
zu triggern.

6. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der beiden
vorhergehenden Ansprüche, wobei der wenigstens
eine Zusatzprozessor (5) zwar Informationen an den
Zentralprozessor (4) übermitteln kann, aber nicht
steuernd auf den Zentralprozessor (4) zugreifen
kann,

- vorzugsweisewährendumgekehrt der Zentral-
prozessor (4) steuernd auf den wenigstens ei-

nen Zusatzprozessor (5) zugreifen kann, insbe-
sondere um einen Ablauf einer Befehlsausfüh-
rung des jeweiligen Zusatzprozessors (4) anzu-
passen und/oder um den jeweiligen Zusatzpro-
zessor (4) in einen Schlafmodus oder Ruhezu-
stand zu versetzen oder aus einem solchen
aufzuwecken.

7. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Zentralprozessor
(4) dazu eingerichtet ist:

- eine Türsteuerung zu bewirken, etwa durch
Ansteuern eines Türantriebs der Aufzugkabine
(20), und/oder dazu
- einenmomentanen Zustand einer Sicherheits-
kette der Aufzuganlage (28), vorzugsweise fort-
laufend, zu überwachen und/oder dazu
- in Abhängigkeit von wenigstens einem emp-
fangenen Sensorsignal steuernd auf eine/die
Sicherheitskette der Aufzuganlage (28) einzu-
wirken,
- und/oderwobei die Aufzugelektronikeinheit (1)
als weitere Komponenten umfasst:

- eine elektronische Rufschnittstelle (6),
über welche der Zentralprozessor (4) die
externen Rufe empfangen und auswerten
kann und/oder
- wenigstens eine elektronische Sicher-
heitsschnittstelle (7), über welche der Zent-
ralprozessor (4) Signale der wenigstens ei-
nen Sicherheitsschaltung (23) empfangen
und auswerten und/oder steuernd auf die
Sicherheitsschaltung (23) einwirken kann
und/oder
- wenigstens eine elektronische interne
Kommunikationsschnittstelle (8), über wel-
che der Zentralprozessor (4) mit dem we-
nigstens einen Zusatzprozessor (5), vor-
zugsweise bidirektional, kommunizieren
kann,

- bevorzugt wobei die Sicherheitsschnittstelle
(7) und/oder die interne Kommunikations-
schnittstelle (8) mittels eines BUS-Systems
(10) realisiert sind.

8. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Zentralprozessor
(4) dazu eingerichtet ist, Betriebsparameter, wie bei-
spielsweise

- Stromaufnahmen von Komponenten der Auf-
zuganlage (28) und/oder
- Temperaturverläufe und/oder
- Fehlermeldungen und/oder
- tatsächlich abgefahrene Fahrkurven und/oder
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- sensorische Daten,

während des Betriebs der Aufzuganlage (28) zu
sammeln, insbesondere mittels autonom durchge-
führter sichererTestfahrtenohnePassagiere, undzu
dokumentieren und/oder dazu

- auf Basis von gesammelten Betriebsparame-
tern

- wenigstens einen Verschleißparameter
und/oder
- eine Schätzung einer Rest-Lebensdauer
von
wenigstens einer Komponente der Aufzug-
anlage (28) zu ermitteln, vorzugsweise und
auf Basis solcher Ermittlungen/Schätzun-
gen eine Wartung der Aufzuganlage (28)
und/oder den Austausch einer Komponen-
te der Aufzuganlage (28), insbesondere
mittels einer Push-Nachricht, zu initiieren
und/oder dazu

- eine autonome Optimierung des Fahrbetriebs
der Aufzuganlage (28) vorzunehmen, beispiels-
weise eine Anpassung einer Ansteuerung einer
Komponente der Aufzuganlage (28) auf Basis
einer im Betrieb gesammelten Stromaufnahme.

9. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 8, wobei der Zentralprozessor (4) dazu
eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung eines
Peripherie-Softwareupdates durchzuführen, wel-
ches von einer externen Quelle, beispielsweise ei-
nem USB-Speicher oder über eine Netzwerkverbin-
dung, bezogen und auf den wenigstens einen Zu-
satzprozessor (5) aufgespielt werden soll, insbeson-
dere um eine vom Zusatzprozessor (5) ausgeführte
Zusatzfunktion zu aktualisieren und/oder anzupas-
sen,

- vorzugsweise wobei das Peripherie-Softwa-
reupdate erst nach erfolgter Freigabe durch
denZentralprozessor (4) auf denZusatzprozes-
sor (5) aufgespielt werden kann.

10. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 7, wobei der wenigstens eine Zusatzpro-
zessor (5) einen Zusatzprozessor (5) umfasst, der
dazu eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung
eines Zentral-Softwareupdates durchzuführen, wel-
ches von einer externen Quelle, beispielsweise ei-
nem USB-Speicher oder über eine Netzwerkverbin-
dung, bezogen und auf den Zentralprozessor (4)
aufgespielt werden soll,

- insbesondere um eine für den Fahrbetrieb der
Aufzuganlage sicherheitsrelevante Funktion

des Zentralprozessors (4), insbesondere die
besagte Motorsteuerung und/oder die Fahrbet-
riebssteuerung, zuaktualisierenund/oder anzu-
passen,
- vorzugsweise wobei das Zentral-Softwareup-
date erst nach erfolgter Freigabe durch den
Zusatzprozessor (5) auf den Zentralprozessor
(4), bevorzugt aufBasiseiner sicheren2-Faktor-
Authentifizierung, aufgespielt werden kann,
- besonders bevorzugt wobei wenigstens einer
der beiden Faktoren der 2-Faktor-Authentifizie-
rung nur durch manuelles Betätigen eines Be-
dienelements eingebbar ist und/oder
- wobei der Zusatzprozessor (5) die Freigabe
nurbeiErfüllungwenigstenseinerweiterenFrei-
gabebedingung erteilt,
- vorzugsweise wobei die Freigabebedingung
Parameter betrifft, die während des Fahrbet-
riebs der Aufzuganlage (28) vor demAufspielen
des Zentral-Softwareupdates erfasst und ge-
speichert wurden, insbesondere von dem Zent-
ralprozessor (4) oder vondemwenigstenseinen
Zusatzprozessor (5).

11. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der wenigstens eine
Zusatzprozessor (5) oder der Zentralprozessor (4)
dazu eingerichtet ist, eine nachgelagerte Sicher-
heitsüberprüfung nach dem Aufspielen eines Zent-
ral-Softwareupdates auf den Zentralprozessor (4)
durchzuführen,

- vorzugsweise

- indem der Zusatzprozessor (5) in regel-
mäßigen Abständen die Zulässigkeit einer
vom Zentralprozessor (4) zu seinem Be-
trieb verwendeten Software überprüft un-
d/oder
- indemsichere Testfahrten ohnePassagie-
re von der Aufzugelektronikeinheit (1) ini-
tiiert werden, um dabei Betriebsparameter
zu erfassen, die bei der nachgelagerten
Sicherheitsüberprüfung berücksichtigt wer-
den,

- insbesondere wobei die Aufzugelektronikein-
heit (1) einen Fahrbetrieb der Aufzuganlage mit
Personen sperrt, sobald die nachgelagerte Si-
cherheitsüberprüfung einen fehlerhaften Be-
trieb oder einen Fehler im Zentral-Softwareup-
date ergibt und/oder
- wobei die Leistungsendstufe (2) als Teil eines
active-front-end(AFE‑)Umrichters (39) ausge-
staltet ist, insbesondere mit einem geregelten
Netzgleichrichter, und der Zentralprozessor (4)
dazueingerichtet ist, denAFE-Umrichter (39) so
anzusteuern, dass bei Betrieb des Aufzugmo-
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tors (3) in einem generatorischen Betrieb kine-
tische Bremsleistung elektrisch mit Hilfe des
AFE-Umrichters (39) in ein externes Netz (12)
zurückgespeist werden kann.

12. Aufzuganlage (28), umfassend

- eine Aufzugskabine (20),
- zugehörige Tragmittel (15),
- eine Antriebseinheit (47) mit Aufzugmotor (3)
und
- eine Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, mit welcher
der Aufzugmotor (3) gesteuert wird/steuerbar
ist.

13. Verfahren zum sicheren Aktualisieren einer Auf-
zugelektronikeinheit (1), insbesondere gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1 oder ausgestaltet
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis
11, und/oder einer Aufzuganlage (28), insbeson-
dere gemäß Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Aktualisierung durch Aufspielen ei-
nes Zentral-Softwareupdates auf einen Prozes-
sor (11), vorzugsweise einen/den Zentralpro-
zessor (4) der Aufzugelektronikeinheit (1),
durchgeführt wird, und
‑ dass die Sicherheit des Zentral-Softwareup-
dates vor dem Aufspielen durch einen Zusatz-
prozessor (5), insbesondere der Aufzugelektro-
nikeinheit (1), überprüft und je nach Prüfungs-
ergebnis durch den Zusatzprozessor (5) freige-
geben wird,
- vorzugsweise wobei der Zusatzprozessor (5)
zur Freigabe wenigstens eine Freigabebedin-
gung, insbesondere mittels einer externen In-
stanz wie beispielsweise einem externen siche-
ren Server, überprüft,
- insbesondere wobei das Zentral-Softwareup-
date von einer externen Quelle, beispielsweise
von einem USB-Speicher oder über eine Netz-
werkverbindung, bezogen wird.

14. Verfahren gemäß dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Freigabebedingung Parameter betrifft, die
während des Fahrbetriebs der Aufzuganlage vor
dem Aufspielen des Zentral-Softwareupdates er-
fasst und gespeichert wurden,

- vorzugsweise von dem Zentralprozessor (4)
oder von dem Zusatzprozessor (5) und/oder
- wobei die Überprüfung des Zentral-Softwa-
reupdates eine Authentifizierung, bevorzugt ei-
ne 2-Faktor-Authentifizierung, umfasst.

15. Verfahren zur nachgelagerten autonomen Si-

cherheitsüberprüfung einer Aufzugelektronik-
einheit (1), insbesondere gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1 oder ausgestaltet gemäß einem der
Ansprüche 1‑11, und/oder einer Aufzuganlage
(28), insbesondere gemäß Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet,

‑ dass die Sicherheitsüberprüfung durch das
Aufspielen eines Zentral-Softwareupdates auf
einen Prozessor (11), vorzugsweise einen/den
Zentralprozessor (4) der Aufzugelektronikein-
heit (1), getriggert wird und
‑ dass in regelmäßigen Abständen die Zuläs-
sigkeit einer von dem Prozessor (11) / dem
Zentralprozessor (4) zu seinemBetrieb verwen-
deten Software überprüft wird,
- vorzugsweise wobei die Sicherheitsüberprü-
fung von einem Prozessor (11), insbesondere
dem Zentralprozessor (4) oder einem Zusatz-
prozessor (5), automatisiert, insbesondere oh-
ne externe Triggerung, durchgeführt wird,
- insbesondere wobei zum Zwecke der Sicher-
heitsüberprüfung sichere Testfahrten ohnePas-
sagieremit der Aufzuganlage durchgeführt wer-
den und dabei Betriebsparameter erfasst wer-
den, die bei der nachgelagerten Sicherheits-
überprüfung berücksichtigt werden.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Aufzugelektronikeinheit (1) zum Steuern eines
AufzugbetriebseinerAufzuganlage (28),umfassend
folgende Komponenten, vorzugsweise die in einem
gemeinsamen Gehäuse (17) untergebracht sind:

- eine Leistungsendstufe (2) zum Versorgen
eines Aufzugmotors (3) der Aufzuganlage (28)
mit einer Ausgangswechselspannung (38) und
- einen Prozessor (11), dadurch gekennzeich-
net,
‑ dass der Prozessor (11) als ein Zentralprozes-
sor (4) ausgestaltet und dazu eingerichtet ist, im
Rahmen einer Motorsteuerung (37) die Leis-
tungsendstufe (2) mittels Motorsteuerungssig-
nalen (42) direkt ohne jegliche Zwischeninstanz
anzusteuern, um vermittelt über die Leistungs-
endstufe (2) den Aufzugmotor (3) zu steuern
und zu regeln,
- wobei der Zentralprozessor (4) hierzu wenigs-
tens einen Analogsignalausgang (43) und/oder
wenigstens eine PWM-Einheit (44) umfasst,
der/die direkt mit der Leistungsendstufe (2) ver-
bunden ist/sind, und
- wobei der Zentralprozessor (4) ferner dazu
eingerichtet ist, Grundfunktionen des Aufzug-
betriebs auszuführen, nämlich das Reagieren
auf externe, insbesondere digitale, Rufe von
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externen Sendern (27, 31) durch Erzeugen und
Ausgeben der entsprechenden Motorsteue-
rungssignale (42) anhandeiner jeweiligen Fahr-
kurve für den Aufzugbetrieb,
- insbesondere um so eine bestimmte Aufzug-
haltestelle mit einer Aufzugkabine (20) der Auf-
zuganlage (28) anzufahren.

2. Aufzugelektronikeinheit (1) nach Anspruch 1,

- wobei der Zentralprozessor (4) dazu einge-
richtet ist, die jeweilige Fahrkurve unter Berück-
sichtigung eines empfangenen externen Rufs
und der Auswertung von wenigstens einer In-
formation hinsichtlich einer aktuellen Position
einer Aufzugkabine (20) der Aufzuganlage
(28) vorzugeben,
- insbesondere wobei die Information vomZent-
ralprozessor (4) selbst abgefragt wird, etwa von
einem Sensor und/oder auf Basis eines virtuel-
len Abbilds der Aufzuganlage (38) und/oder auf
Basis einer Auswertung einer Sicherheitsschal-
tung (23), und/oder
- wobei der Zentralprozessor (4) zusammenmit
der Leistungsendstufe (2) einen Frequenzum-
richter (39) realisiert.

3. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Zentralprozessor
(4) dazu eingerichtet ist,

- dieMotorsteuerung (37) desAufzugmotors (3),
die zeitkritische Operationen umfasst, die in
weniger als 1 ms ausgeführt werden müssen,
und
- eine Fahrbetriebssteuerung der Aufzuganlage
(28), die weniger zeitkritische Operationen, die
in mehr als 1 ms ausgeführt werden können,
und/oder zeitunkritischeOperationen, die inner-
halb von 10 ms ausgeführt werden müssen,
umfasst,

zu implementieren,

- vorzugweise wobei der Zentralprozessor (4)
dazu eingerichtet ist, die Motorsteuerung (37),
insbesondere die zeitkritischen Operationen,
priorisiert vor derFahrbetriebssteuerung, insbe-
sondere den zeitunkritischen Operationen, vor-
zugsweise sequentiell und/oder mittels eines
Zeitmultiplex-Verfahrens, abzuarbeiten, und/o-
der
- wobei der Zentralprozessor (4), insbesondere
wenigstens ein Prozessorkern des Zentralpro-
zessors (4), dazu eingerichtet ist, beim Ausfüh-
ren der Motorsteuerung (37)
- zeitkritische und/oder echtzeitrelevanteSigna-
le zu verarbeiten und/oder

- zeitkritische und/oder echtzeitrelevanteMotor-
steuerungssignale (42) zu generieren.

4. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Aufzugelektronik-
einheit (1) wenigstens einen Zusatzprozessor (5)
umfasst, der dazu eingerichtet ist, wenigstens eine
Zusatzfunktion auszuführen, die den Funktionsum-
fang des Zentralprozessors (4) modular ergänzt,
vorzugsweise wobei der wenigstens eine Zusatz-
prozessor (5)

- auf einem Mainboard eingesteckt ist, auf wel-
chem der Zentralprozessor (4) implementiert ist
und/oder
- mittels einer seriellen Schnittstelle (9), insbe-
sondere in Form eines BUS-Systems (10) zur
Datenübertragung, mit dem Zentralprozessor
(4) kommunizieren kann und/oder
-mittelseinesdual-portedRAMmitdemZentral-
prozessor (4) kommunizieren kann.

5. Aufzugelektronikeinheit (1) nach Anspruch 4,

- wobei der wenigstens eine Zusatzprozessor
(5) mit einer standardisierten hardwareunab-
hängigen programmierbarenSoftware (30), ins-
besondere einem standardisierten hardwareu-
nabhängigen Betriebssystem wie etwa LINUX,
betrieben wird / betreibbar ist / eine solche Soft-
ware umfasst
oder
- wobei der wenigstens eine Zusatzprozessor
(5), insbesondere ohne eigenes Betriebssys-
tem, mit dem Zentralprozessor (4) auf Basis
von Interrupts, insbesondere bidirektional, kom-
muniziert,
- vorzugsweise wobei der wenigstens eine Zu-
satzprozessor (5) dazu eingerichtet ist, einen
zentralen Interrupt des Zentralprozessors (4)
auszulösen, um so eine diesem zentralen Inter-
rupt zugeordnete zentrale Interrupt-Service-
Routine des Zentralprozessors zu triggern un-
d/oder
- wobei der Zentralprozessor (4) dazu einge-
richtet ist, einen peripheren Interrupt des we-
nigstens einen Zusatzprozessors (5) auszulö-
sen, um so eine diesem peripheren Interrupt
zugeordnete periphere Interrupt-Service-Routi-
ne des wenigstens einen Zusatzprozessors (5)
zu triggern.

6. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der beiden
vorhergehenden Ansprüche, wobei der wenigstens
eine Zusatzprozessor (5) zwar Informationen an den
Zentralprozessor (4) übermitteln kann, aber nicht
steuernd auf den Zentralprozessor (4) zugreifen
kann,
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- vorzugsweisewährendumgekehrt der Zentral-
prozessor (4) steuernd auf den wenigstens ei-
nen Zusatzprozessor (5) zugreifen kann,
- insbesondere um einen Ablauf einer Befehls-
ausführung des jeweiligen Zusatzprozessors
(4) anzupassen und/oder um den jeweiligen
Zusatzprozessor (4) in einen Schlafmodus oder
Ruhezustand zu versetzen oder aus einem sol-
chen aufzuwecken.

7. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Zentralprozessor
(4) dazu eingerichtet ist:

- eine Türsteuerung zu bewirken, etwa durch
Ansteuern eines Türantriebs der Aufzugkabine
(20), und/oder dazu
- einenmomentanen Zustand einer Sicherheits-
kette der Aufzuganlage (28), vorzugsweise fort-
laufend, zu überwachen und/oder dazu
- in Abhängigkeit von wenigstens einem emp-
fangenen Sensorsignal steuernd auf eine/die
Sicherheitskette der Aufzuganlage (28) einzu-
wirken,
- und/oderwobei die Aufzugelektronikeinheit (1)
als weitere Komponenten umfasst:
- eine elektronische Rufschnittstelle (6), über
welche der Zentralprozessor (4) die externen
Rufe empfangen und auswerten kann und/oder
- wenigstens eine elektronische Sicherheits-
schnittstelle (7), über welche der Zentralprozes-
sor (4) Signale der wenigstens einen Sicher-
heitsschaltung (23) empfangen und auswerten
und/oder steuernd auf die Sicherheitsschaltung
(23) einwirken kann und/oder
- wenigstens eine elektronische interne Kom-
munikationsschnittstelle (8), über welche der
Zentralprozessor (4) mit dem wenigstens einen
Zusatzprozessor (5), vorzugsweise bidirektio-
nal, kommunizieren kann,
- bevorzugt wobei die Sicherheitsschnittstelle
(7) und/oder die interne Kommunikations-
schnittstelle (8) mittels eines BUS-Systems
(10) realisiert sind.

8. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Zentralprozessor
(4) dazu eingerichtet ist, Betriebsparameter, wie bei-
spielsweise

- Stromaufnahmen von Komponenten der Auf-
zuganlage (28) und/oder
- Temperaturverläufe und/oder
- Fehlermeldungen und/oder
- tatsächlich abgefahrene Fahrkurven und/oder
- sensorische Daten,

während des Betriebs der Aufzuganlage (28) zu

sammeln, insbesondere mittels autonom durchge-
führter sichererTestfahrtenohnePassagiere, undzu
dokumentieren und/oder dazu

- auf Basis von gesammelten Betriebsparame-
tern

- wenigstens einen Verschleißparameter
und/oder
- eine Schätzung einer Rest-Lebensdauer
von
wenigstens einer Komponente der Aufzug-
anlage (28) zu ermitteln, vorzugsweise und
auf Basis solcher Ermittlungen/Schätzun-
gen eine Wartung der Aufzuganlage (28)
und/oder den Austausch einer Komponen-
te der Aufzuganlage (28), insbesondere
mittels einer Push-Nachricht, zu initiieren
und/oder dazu

- eine autonome Optimierung des Fahrbetriebs
der Aufzuganlage (28) vorzunehmen, beispiels-
weise eine Anpassung einer Ansteuerung einer
Komponente der Aufzuganlage (28) auf Basis
einer im Betrieb gesammelten Stromaufnahme.

9. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 8, wobei der Zentralprozessor (4) dazu
eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung eines
Peripherie-Softwareupdates durchzuführen, wel-
ches von einer externen Quelle, beispielsweise ei-
nem USB-Speicher oder über eine Netzwerkverbin-
dung, bezogen und auf den wenigstens einen Zu-
satzprozessor (5) aufgespielt werden soll, insbeson-
dere um eine vom Zusatzprozessor (5) ausgeführte
Zusatzfunktion zu aktualisieren und/oder anzupas-
sen,

- vorzugsweise wobei das Peripherie-Softwa-
reupdate erst nach erfolgter Freigabe durch
denZentralprozessor (4) auf denZusatzprozes-
sor (5) aufgespielt werden kann.

10. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 7, wobei der wenigstens eine Zusatzpro-
zessor (5) einen Zusatzprozessor (5) umfasst, der
dazu eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung
eines Zentral-Softwareupdates durchzuführen, wel-
ches von einer externen Quelle, beispielsweise ei-
nem USB-Speicher oder über eine Netzwerkverbin-
dung, bezogen und auf den Zentralprozessor (4)
aufgespielt werden soll,

- insbesondere um eine für den Fahrbetrieb der
Aufzuganlage sicherheitsrelevante Funktion
des Zentralprozessors (4), insbesondere die
besagte Motorsteuerung und/oder die Fahrbet-
riebssteuerung, zuaktualisierenund/oder anzu-
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passen,
- vorzugsweise wobei das Zentral-Softwareup-
date erst nach erfolgter Freigabe durch den
Zusatzprozessor (5) auf den Zentralprozessor
(4), bevorzugt aufBasiseiner sicheren2-Faktor-
Authentifizierung, aufgespielt werden kann,
- besonders bevorzugt wobei wenigstens einer
der beiden Faktoren der 2-Faktor-Authentifizie-
rung nur durch manuelles Betätigen eines Be-
dienelements eingebbar ist und/oder
- wobei der Zusatzprozessor (5) die Freigabe
nurbeiErfüllungwenigstenseinerweiterenFrei-
gabebedingung erteilt,
- vorzugsweise wobei die Freigabebedingung
Parameter betrifft, die während des Fahrbet-
riebs der Aufzuganlage (28) vor demAufspielen
des Zentral-Softwareupdates erfasst und ge-
speichert wurden, insbesondere von dem Zent-
ralprozessor (4) oder vondemwenigstenseinen
Zusatzprozessor (5).

11. Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der wenigstens eine
Zusatzprozessor (5) oder der Zentralprozessor (4)
dazu eingerichtet ist, eine nachgelagerte Sicher-
heitsüberprüfung nach dem Aufspielen eines Zent-
ral-Softwareupdates auf den Zentralprozessor (4)
durchzuführen,

- vorzugsweise

- indem der Zusatzprozessor (5) in regel-
mäßigen Abständen die Zulässigkeit einer
vom Zentralprozessor (4) zu seinem Be-
trieb verwendeten Software überprüft un-
d/oder
- indemsichere Testfahrten ohnePassagie-
re von der Aufzugelektronikeinheit (1) ini-
tiiert werden, um dabei Betriebsparameter
zu erfassen, die bei der nachgelagerten
Sicherheitsüberprüfung berücksichtigt wer-
den,

- insbesondere wobei die Aufzugelektronikein-
heit (1) einen Fahrbetrieb der Aufzuganlage mit
Personen sperrt, sobald die nachgelagerte Si-
cherheitsüberprüfung einen fehlerhaften Be-
trieb oder einen Fehler im Zentral-Softwareup-
date ergibt und/oder
- wobei die Leistungsendstufe (2) als Teil eines
active-front-end(AFE‑)Umrichters (39) ausge-
staltet ist, insbesondere mit einem geregelten
Netzgleichrichter, und der Zentralprozessor (4)
dazueingerichtet ist, denAFE-Umrichter (39) so
anzusteuern, dass bei Betrieb des Aufzugmo-
tors (3) in einem generatorischen Betrieb kine-
tische Bremsleistung elektrisch mit Hilfe des
AFE-Umrichters (39) in ein externes Netz (12)

zurückgespeist werden kann.

12. Aufzuganlage (28), umfassend

- eine Aufzugskabine (20),
- zugehörige Tragmittel (15),
- eine Antriebseinheit (47) mit Aufzugmotor (3)
und
- eine Aufzugelektronikeinheit (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, mit welcher
der Aufzugmotor (3) gesteuert wird/steuerbar
ist.

13. Verfahren zum sicheren Aktualisieren einer Auf-
zugelektronikeinheit (1), die gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 11 ausgestaltet ist, dadurch gekenn-
zeichnet,

‑ dass eine Aktualisierung durch Aufspielen ei-
nes Zentral-Softwareupdates auf den Zentral-
prozessor (4) der Aufzugelektronikeinheit (1)
durchgeführt wird, und
‑ dass die Sicherheit des Zentral-Softwareup-
dates vor dem Aufspielen durch einen Zusatz-
prozessor (5) der Aufzugelektronikeinheit (1)
überprüft wird und je nach Prüfungsergebnis
durch den Zusatzprozessor (5) freigegeben
wird,
- vorzugsweise wobei der Zusatzprozessor (5)
zur Freigabe wenigstens eine Freigabebedin-
gung, insbesondere mittels einer externen In-
stanz wie beispielsweise einem externen siche-
ren Server, überprüft,
- insbesondere wobei das Zentral-Softwareup-
date von einer externen Quelle, beispielsweise
von einem USB-Speicher oder über eine Netz-
werkverbindung, bezogen wird.

14. Verfahren gemäß dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Freigabebedingung Parameter betrifft, die
während des Fahrbetriebs einer Aufzuganlage (28),
welche die Aufzugelektronikeinheit (1) umfasst, und
vor dem Aufspielen des Zentral-Softwareupdates,
vorzugsweise von dem Zentralprozessor (4) oder
von dem Zusatzprozessor (5), erfasst und gespei-
chert wurden und/oder

- wobei die Überprüfung des Zentral-Softwa-
reupdates eine Authentifizierung, bevorzugt ei-
ne 2-Faktor-Authentifizierung, umfasst.

15. Verfahren zur nachgelagerten autonomen Si-
cherheitsüberprüfung einer Aufzugelektronikein-
heit (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 und/o-
der einer Aufzuganlage (28) gemäß Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,

‑ dass die Sicherheitsüberprüfung durch das
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Aufspielen eines Zentral-Softwareupdates auf
den Zentralprozessor (4) der Aufzugelektronik-
einheit (1) getriggert wird und
‑ dass in regelmäßigen Abständen die Zuläs-
sigkeit einer von dem Zentralprozessor (4) zu
seinemBetriebverwendetenSoftwareüberprüft
wird,
- vorzugsweise wobei die Sicherheitsüberprü-
fung von einem Prozessor (11), insbesondere
dem Zentralprozessor (4) oder einem Zusatz-
prozessor (5) der Aufzugelektronikeinheit (1),
automatisiert, insbesondere ohne externe Trig-
gerung, durchgeführt wird,
- insbesondere wobei zum Zwecke der Sicher-
heitsüberprüfung sichere Testfahrten ohnePas-
sagiere mit der Aufzuganlage (28) durchgeführt
werden und dabei Betriebsparameter erfasst
werden, die bei der nachgelagertenSicherheits-
überprüfung berücksichtigt werden.
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